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Sehr geehrte Damen und Herren,  
geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre,  
liebe Kundinnen und Kunden von UNIQA,  
 

mit dem vorliegenden Bericht zur Solvabilität und Finanzlage wollen wir Ihnen die Resultate und Ergebnisse unseres Hauses in 

den Bereichen Risiko- und Kapitalmanagement in einem äußerst spannenden Jahr 2019 präsentieren. Dabei soll ein detaillierter, 

transparenter, aber doch für jedermann verständlicher Einblick gegeben werden, ohne dabei den Gesamtblick auf unser Unter-

nehmen außer Acht zu lassen.  

 

Eine solide Solvenzposition und der proaktive Umgang mit Risiken bilden weiterhin die Basis für all unser unternehmerisches 

Handeln und sollen letztendlich auch unsere Mission Ăsicher, besser, lªnger lebenñ f¿r unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre 

untermauern. 

 

Die wesentliche Herausforderung des Jahres 2019 bestand in einem Tiefzinsumfeld, das in diesem Ausmaß noch nie davor zu 

beobachten war. UNIQA konnte durch die in den letzten Jahren geleistete Arbeit in diesem Umfeld sehr gut bestehen und kann 

auch weiterhin eine starke Kapitalisierung vorweisen. Zusätzlich startete 2019 die Überprüfung der Solvency-II-Rahmenrichtlinie, 

bei der die europäische Versicherungsaufsicht EIOPA auf insgesamt mehr als 1.000 Seiten zu 19 Themen Vorschläge zur Kon-

sultation vorgelegt hat. UNIQA hat sich intensiv mit den Vorschlägen auseinandergesetzt und aktiv am geeinten Feedbackpro-

zess des CRO-Forums (als aktives Mitglied) gemeinsam mit Insurance Europe und dem CFO-Forum teilgenommen. Wesentli-

ches Augenmerk lag dabei auf den Vorschlägen in Bezug auf das langfristige Versicherungsgeschäft der Lebens- und Kranken-

versicherung.  

 

Im Zuge unserer stetigen Bemühungen zur Weiterentwicklung des Risikomanagements haben wir im Jahr 2019 einen wesent-

lichen Meilenstein erreichen können. Es ist uns gelungen, die Erweiterungen unseres partiellen internen Modells um das Modul 

Marktrisiko mit der Genehmigung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht abzuschließen.  

Weiterhin liegt auch ein starker Fokus auf dem Management operationeller Risiken, wobei es uns im Jahr 2019 gelungen ist, 

einen weiteren Schritt in Richtung integriertes Management dieser Risiken zu machen. Konkret wurde eine Software ausgewählt, 

in der interagierend die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem internen Kontrollsystem, dem Security Management, dem Da-

tenschutz und Compliance vereint werden kann. Die finale konzernweite Implementierung ist für 2020 geplant.  

 

Gegen Ende des Jahres 2019 sowie mit Beginn des Jahres 2020 wurden die ersten Weichen in Richtung der neuen UNIQA 

Geschäftsstrategie gestellt. Es wurde einerseits beschlossen, die vorhandene Unternehmensstruktur am Standort Österreich zu 

verschlanken, andererseits gelang uns der Zukauf von mehreren Gesellschaften der Pariser AXA-Gruppe in Polen, Tschechien 

und der Slowakei. Wir sind davon überzeugt, dass diese Schritte uns dabei helfen werden UNIQA weiterzuentwickeln und gleich-

zeitig die Solvenzposition nachhaltig auf international hohem Niveau zu sichern.  

 

Wir hoffen, der vorliegende Bericht zur Solvabilität und Finanzlage 2019 kann einen Beitrag dazu leisten, Ihr Vertrauen in unser 

Haus sowie in unsere Produkte und Services weiter zu stärken. 

Danke für Ihr Vertrauen in UNIQA! 

Herzlichst 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Svoboda 

CFRO UNIQA Insurance Group AG  
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Zusammenfassung 
Die folgende Zusammenfassung soll in kompakter Form die wesentlichen Inhalte des Berichts zur Solvabilität und Finanzlage 

der UNIQA Group darstellen. Dieses Jahr wurde entschieden, die Berichte für die UNIQA Insurance Group AG, die UNIQA 

Österreich Versicherungen AG und die UNIQA Group getrennt zu publizieren, da die Abgabetermine verkürzt wurden. 

Die hier genannten Zahlen, sowohl in der Zusammenfassung wie auch im Bericht - beziehen sich nur auf die UNIQA Group. 

Die Zahlen für die UNIQA Insurance Group und für die UNIQA Österreich Versicherungen AG entnehmen Sie bitte den 

jeweiligen Berichten zur Solvabilität und Finanzlage für das Jahr 2019 der einzelnen Gesellschaften. 

  

In Kapitel A, Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis, stellen wir das Unternehmen und sein grundlegendes Geschäftsmo-

dell gemeinsam mit den wichtigsten Zahlen rund um Prämieneinnahmen, Leistungen und Anlageergebnis vor. Im Überblick: 

¶ Die UNIQA Group betreut ihre Kunden umfassend mit Produkten der Schaden- und Unfallversicherung, der Lebensversi-

cherung und der Krankenversicherung. 

¶ Die börsennotierte Holdinggesellschaft UNIQA Insurance Group AG ist für die Konzernsteuerung zuständig und betreibt 

indirektes (d.h. das in Rückdeckung übernommene) Versicherungsgeschäft. 

¶ Die UNIQA Österreich Versicherungen AG ist eine 100-Prozent-Beteiligung der UNIQA Insurance Group und seit 1. Oktober 

2016 der einzige Erstversicherer der Unternehmensgruppe am österreichischen Markt. Die Geschäftstätigkeit umfasst alle 

Produktsparten wie in der UNIQA Group. 

Darüber hinaus werden die internationalen Aktivitäten der Gruppe über die 

UNIQA International AG gesteuert. Die UNIQA Group operiert in den Kern-

märkten Österreich und Zentral- und Osteuropa sowie zu einem geringen 

Anteil in Westeuropa. Mittlerweise zählen über 40 Unternehmen in 16 Län-

dern zur Gruppe. 

Mit dem umfassenden Produktangebot gilt UNIQA als Allsparten­versi-

cherer, der seinen Vertrieb über eine Multikanalstrategie ï das heißt Nut-

zung aller erfolgversprechenden Vertriebswege (Exklusivvertrieb, Versi-

cherungsmakler, Banken sowie Direktvertrieb) ï betreibt. Es wird dabei ein 

ausgewogener Mix zwischen den Sparten angestrebt ï mit einem im aktu-

ellen Tiefzinsumfeld bewusst gesteuerten Überhang zur Schaden- und Un-

fallversicherung. 

Abbildung 1: Prämienverteilung nach Bilanzsparten der UNIQA Group 

Das Gesamtprämienvolumen von UNIQA erhöhte sich 2019 ï unter Berücksichtigung der Sparanteile der fonds- und der index-

gebundenen Lebensversicherung in Höhe von 309,8 Millionen Euro (2018: 320,5 Millionen Euro) ï um 1,2 Prozent auf  

5.372,6 Millionen Euro (2018: 5.309,5 Millionen Euro). Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuch-

sen 2019 um 2,6 Prozent auf 2.846,8 Millionen Euro (2018: 2.774,4 Millionen Euro). In der Krankenversicherung stiegen die 

verrechneten Prämien im Berichtszeitraum um 4,1 Prozent auf 1.130,8 Millionen Euro (2018: 1.086,4 Millionen Euro). In der 

Lebensversicherung verringerten sich die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen 

Lebensversicherung aufgrund der strategiekonformen Rücknahme des Einmalerlagsgeschäfts und der gedämpften Nachfrage 

aufgrund des Niedrigzinsumfelds insgesamt um 3,7 Prozent auf 1.394,9 Millionen Euro (2018: 1.448,6 Millionen Euro). 

Details zu den einzelnen Sparten und Erläuterungen zu den Entwicklungen sind in Kapitel A.2 bis A.5 dargestellt. Aufgrund 

der im Konzernabschluss 2019 durchgeführten IAS-8- Anpassung der Vorjahreszahlen kann es zu Abweichungen zwischen den 

letztjährig veröffentlichten Werten und den aktuell vorliegenden Vorjahreszahlen kommen. Eine detaillierte Erläuterung der vor-

genommenen Anpassungen ist in den Erlªuterungen zum Konzernabschluss unter Ă37. Fehlerkorrekturen gemªÇ IAS 8ñ enthal-

ten. 
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Wie in Kapitel B, Governance-System, dargestellt, hat UNIQA im Rahmen der Vorbereitungen zu Solvency II die Organisati-

onsstruktur weiterentwickelt, sodass durch klare Zuweisung und eine angemessene Trennung der Zuständigkeiten ein transpa-

rentes System geschaffen wurde. Im Zentrum steht dabei das sogenannte Konzept der ĂThree Lines of Defenceñ, bei dem klar 

differenziert wird zwischen jenen Teilen der Organisation, die Risiko im Rahmen der Geschäftstätigkeit übernehmen (First Line), 

jenen, die die Risikoübernahme überwachen (Second Line), und jenen, die eine davon unabhängige interne Überprüfung durch-

führen (Third Line). 

Ein umfassendes Komiteewesen dient dem Holding-Vorstand als strategisches Aufsichts-, Beratungs- und Entscheidungs-

gremium. In diesen Komitees werden insbesondere die Themen Risikomanagement, Reservierung, Asset-Liability-Management, 

Vergütung und Themen rund um das Sicherheitsmanagement sowie den Datenschutz abgedeckt. Die Schaffung eines zusätz-

lichen Komitees für Themen des Datenschutzes wurde im Rahmen der Einführung des UNIQA Datenschutzmanagementsys-

tems anlässlich der Inkraftsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung beschlossen. Darüber hinaus bildet die Einrichtung von 

Schlüsselfunktionen ein wesentliches Element des Governance-Systems. Neben den vier gesetzlich verpflichtenden Gover-

nance-Funktionen (versicherungsmathematische Funktion, Risikomanagement, Compliance und Interne Revision) hat UNIQA 

noch Asset-Management und Rückversicherung als Schlüsselfunktionen definiert. Klar definierte Vergütungsgrundsätze und 

Anforderungen an die fachliche Qualifikation (ĂFitñ) und persºnliche Zuverlªssigkeit (ĂProperñ) von Personen, die das Unterneh-

men tatsächlich leiten oder andere Schlüsselfunktionen innehaben, zählen ebenso zu einem angemessenen Governance-Sys-

tem. 

 

Abbildung 2: Schlüsselfunktionen der UNIQA Group 

Eine besondere Beachtung bekommt das Risikomanagementsystem als Bestandteil des Governance-Systems. Es definiert Ver-

antwortlichkeiten, Prozesse und allgemeine Regeln, die es uns ermöglichen, unsere Risiken in effizienter und angemessener 

Weise zu managen. Die klare Zielsetzung ist es, die im Risikomanagementsystem gewonnenen Erkenntnisse ï von der Risi-

koidentifikation bis zur Risikobewertung ï in strategische und wesentliche Unternehmensentscheidungen einfließen zu lassen. 

Hier spielt insbesondere der Prozess zur unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) eine wichtige Rolle. 

  

In Kapitel C, Risikoprofil, werden die Details der Zusammensetzung und der Berechnung des Risikokapitals erläutert. Das 

umfasst vor allem die wesentlichen Risiken rund um die Versicherungstechnik, Marktrisiken, Kredit- bzw. Ausfallrisiken sowie 

operationelle Risiken. Als Allspartenversicherer ist UNIQA sehr gut diversifiziert. Die folgende Übersicht zeigt den Kapitalbedarf 

der einzelnen Risikomodule, die gesamte Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR) sowie die gegen-

überstehenden Eigenmittel. 
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Abbildung 3: Risikoprofil der UNIQA Group (in EUR Millionen) 

Bedingt durch den wesentlichen Anteil langfristiger Verbindlichkeiten aus dem Geschäft der Lebens- und Krankenversicherung, 

bei dem wir das Geld unserer Kunden veranlagen, setzen wir uns einem entsprechend hohen Risikokapitalbedarf durch Markt-

risiken (64 Prozent) aus. 

UNIQA ist mit einer Solvenzquote von 221 Prozent exzellent kapitalisiert. Selbst unter diversen Stressszenarien bleibt die 

Solvenzquote der UNIQA Group deutlich über dem intern definierten Mindestmaß von 135 Prozent. Es sei hier explizit angeführt, 

dass UNIQA keine Übergangsmaßnahmen in Anspruch nimmt. Unter Nichtberücksichtigung der Volatilitätsanpassung reduziert 

sich die Solvenzquote auf 184 Prozent. 
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Abbildung 4: Verteilung des Gesamtrisikokapitalbedarfs auf Subrisikomodule 

In Kapitel D, Bewertung für Solvabilitätszwecke, werden die in der Solvenzbilanz verwendeten Methoden zur Bewertung 

einzelner Bilanzpositionen erläutert und den Positionen des IFRS-Konzernabschlusses gegenübergestellt. Der in der Solvenz-

bilanz ausgewiesene Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten beträgt 4.100 Millionen Euro  

(2018: 4.633 Millionen Euro) und bildet das sogenannte ökonomische Eigenkapital der Gruppe. 

  

Abschließend wird in Kapitel E, Kapitalmanagement, die Überleitung vom ökonomischen Eigenkapital auf die letztendlich an-

rechenbaren Eigenmittel vorgenommen. Die anrechenbaren Eigenmittel der UNIQA Group belaufen sich auf 4.865 Millionen 

Euro (2018: 5.319 Millionen Euro). Der Großteil der Eigenmittel mit rund 3.931 Millionen Euro (2018: 4.395 Millionen Euro) 

besteht aus Kapital der höchsten Güte (Tier 1). Dadurch ergibt sich eine SCR-Quote von 221 Prozent. Die anrechenbaren Ei-

genmittel zur MCR-Bedeckung belaufen sich auf 4.203 Millionen Euro (2018: 4.635 Millionen Euro). Der Großteil der Eigenmittel 

mit rund 3.931 Millionen Euro (2018: 4.395 Millionen Euro) besteht auch hier aus Kapital der höchsten Güte (Tier 1). Die MCR-

Quote beträgt 308 Prozent. 

In der folgenden Tabelle sind alle Tochtergesellschaften der UNIQA Group aufgelistet, die einen Bericht über ihre Solvabilität 

und Finanzlage per 31. Dezember 2019 erstellt und veröffentlicht haben, da sie gemäß Solvency II dazu aufgefordert werden.  

 

Tabelle 1: Berichte über die Solvabilität und Finanzlage der Tochtergesellschaften der UNIQA Group 
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A Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnis 

A.1 GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Die Versicherungsunternehmen der UNIQA Group betreuen ihre Kunden umfassend mit Produkten der Schaden- und Unfallver-

sicherung, der Lebensversicherung und der Krankenversicherung. Die börsennotierte Holdinggesellschaft UNIQA Insurance 

Group AG ist für die Konzernsteuerung zuständig und betreibt indirektes (d. h. dass in Rückdeckung übernommene) Versiche-

rungsgeschäft. Darüber hinaus übernimmt sie zahlreiche Servicefunktionen für die UNIQA Österreich Versicherungen AG und 

die internationalen Versicherungsgesellschaften, um Synergieeffekte optimal zu nutzen und die langfristige Unternehmensstra-

tegie konsequent umzusetzen. 

Die UNIQA Österreich Versicherungen AG ist eine 100-Prozent-Beteiligung der UNIQA Insurance Group AG und seit  

1. Oktober 2016 der einzige Erstversicherer der Unternehmensgruppe am österreichischen Markt. 

  

UNIQA Insurance Group AG 

Untere Donaustraße 21 

1029 Wien 

www.uniqagroup.com 

 

Die UNIQA Insurance Group AG und die UNIQA Österreich Versicherungen AG werden durch die österreichische Finanzmarkt-

aufsicht (FMA) beaufsichtigt. 

 

Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Otto-Wagner-Platz 5 

1090 Wien 

www.fma.gv.at 

  

Zum Abschlussprüfer für das aktuelle Geschäftsjahr wurde die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH bestellt. 

 

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH 

Donau-City-Straße 7 

1220 Wien 

www.pwc.at 
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Aktionärsstruktur 

Der Streubesitz beträgt Ende 2019 36,6 Prozent. Der kapitali-

sierte Streubesitz belief sich daher zum Jahresende 2019 auf 

rund 1 Milliarde Euro. Der Kernaktionär UNIQA Versicherungs-

verein Privatstiftung (Gruppe) hält in Summe 49 Prozent (Aus-

tria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 41,3 

Prozent, UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung 7,7 Pro-

zent). Die Raiffeisen Bankengruppe hält über die RZB Versiche-

rungsbeteiligung GmbH als Kernaktionär 10,9 Prozent. Der 

Kernaktionär Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung ist 

mit 2,8 Prozent an UNIQA beteiligt. Der Bestand an eigenen Ak-

tien beläuft sich auf 0,7 Prozent. Unter den Anteilen der UNIQA 

Versicherungsverein Privatstiftung, der Austria Versicherungs-

verein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, der Collegialität Versi-

cherungsverein Privatstiftung und der RZB Versicherungsbetei-

ligung GmbH besteht ein Stimmrechtsbindungsvertrag. 

 

Abbildung 5: Aktionärsstruktur der UNIQA Insurance Group AG  

Die internationalen Aktivitäten der Gruppe werden über die UNIQA International AG gesteuert, die auch für die laufende Be-

obachtung und Analyse der internationalen Zielmärkte und für Akquisitionen und deren Integration verantwortlich ist. Die UNIQA 

Group operiert in den Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. Mittlerweile ist UNIQA in den folgenden 16 Län-

dern aktiv: Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Ukraine, Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, 

Kosovo, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und Russland. Die UNIQA Insurance Group AG erstellt einen Kon-

zernabschluss- und Konzernlagebericht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzu-

wenden sind. Zudem wird auf Ebene der UNIQA Insurance Group AG ein Einzelabschluss erstellt. Ebenso erstellt die UNIQA 

Österreich Versicherungen AG einen Ab-

schluss. Der IFRS-Konzernabschluss 2019 

umfasst inklusive der UNIQA Insurance Group 

AG 33 inländische und 57 internationale Toch-

tergesellschaften sowie sechs inländische und 

1 internationalen beherrschten Investment-

fonds. Bei den assoziierten Gesellschaften 

handelt es sich um 5 inländische und 1 inter-

nationales Unternehmen, die für die Konzern-

rechnungslegung nach der Equity-Methode 

berücksichtigt wurden. Nähere Angaben zu 

den konsolidierten und assoziierten Unterneh-

men sind in Appendix I ĂVerbundene und asso-

ziierte Unternehmenñ enthalten. 

Abbildung 6: Gruppenstruktur der UNIQA Group 

Es bestehen keine wesentlichen Unterschiede zwischen dem Anwendungsbereich der Gruppe, der für die konsolidierten Ab-

schlüsse zur Anwendung kommt, und dem Umfang für die in  Art. 335 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 

Bestimmungen zu konsolidierten Daten.  
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Wesentliche Geschäftsbereiche 

Die UNIQA Group bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungs- und Vorsorgeprodukten und deckt mit ihren Leistungen 

sowohl die Schaden- und Unfallversicherung als auch die Lebensversicherung sowie die Krankenversicherung in nahezu allen 

Märkten ab. 

Mit der Multikanalstrategie deckt die UNIQA Group unterschiedliche Bedürfnisse von Kunden ab. Es werden alle erfolgver-

sprechenden Vertriebswege genutzt: Exklusivvertrieb, Versicherungsmakler, Banken sowie Direktvertrieb. Der Bankenvertrieb 

ergänzt die flächendeckende Präsenz der UNIQA Group vor Ort.  

Schaden- und Unfallversicherung  

Die Schadenversicherung umfasst Versicherungen wie beispielsweise die Feuer-, die Kfz-Kasko- oder die Haftpflichtversiche-

rung. Es gilt das Prinzip der konkreten Bedarfsdeckung: Die 

Versicherungsleistung ist durch die Versicherungssumme, den 

Versicherungswert und die Schadenhöhe bestimmt. Im Ge-

gensatz dazu ist die Unfallversicherung eine Summenversi-

cherung: Die Versicherungsleistung wird vorab genau festge-

legt. 

Die meisten Schadenversicherungsverträge werden kurz-

fristig ï mit bis zu drei Jahren Dauer ï abgeschlossen. Die 

breite Streuung über sehr viele Kunden und die verhältnismä-

ßig kurze Laufzeit ermöglichen einen moderaten Kapitalbedarf 

und machen dieses Geschäftsfeld attraktiv. 

Die Schaden- und Unfallversicherung umfasst Nichtle-

bensversicherungen für Privatpersonen und Unternehmen so-

wie die private Unfallversicherung. In der Schaden- und Un-

fallversicherung erzielte die UNIQA Group 2019 verrechnete 

Prämien in Höhe von 2.847 Millionen Euro ï das sind 53 Pro-

zent des gesamten Prämienvolumens. 

Abbildung 7: Verrechnete Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- 

und der indexgebundenen Lebensversicherung (in EUR Millionen) 

Lebensversicherung 

Die Lebensversicherung sichert wirtschaftliche Risiken aus der Unsicherheit der Lebensdauer des Kunden ab. Der Versiche-

rungsfall ist das Erleben eines bestimmten Zeitpunkts oder der Tod des Versicherten während der Versicherungsdauer. Der 

Kunde oder ein definierter Bezugsberechtigter erhält als Leistung einen Kapitalbetrag oder eine Rente. Die Prämie wird auf 

Grundlage des Äquivalenzprinzips berechnet, das heißt dem individuellen Risiko eines Antragstellers entsprechend; ihre Höhe 

richtet sich unter anderem nach der Versicherungsform, dem Eintrittsalter sowie der Dauer der Versicherung und der Dauer der 

Prämienzahlung. 

Die Lebensversicherung umfasst Ansparprodukte wie die klassische oder die fondsgebundene Lebensversicherung. Dazu 

kommen sogenannte Biometrieprodukte zur Absicherung von Risiken wie Berufsunfähigkeit, Pflege oder Ableben. In der Le-

bensversicherung erreichte UNIQA 2019 gruppenweit ein Prämienvolumen (inklusive der Sparanteile der fonds- und der index-

gebundenen Lebensversicherung) von 1.395 Millionen Euro ï das sind 26 Prozent des gesamten Prämienvolumens. 

Krankenversicherung 

Die Krankenversicherung umfasst die freiwillige Krankenversicherung für Privatkunden, die betriebliche Gesundheitsvorsorge 

sowie Opting-out-Angebote für bestimmte freiberuflich tätige Personen wie Rechtsanwälte, Architekten oder Apotheker. Grup-

penweit wurden 2019 in der Krankenversicherung 1.131 Millionen Euro an Prämien verrechnet ï das sind 21 Prozent des ge-

samten Prämienvolumens. 
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In Österreich ist die UNIQA Group mit rund 46 Prozent Marktanteil in dieser strategisch wichtigen Sparte die unangefochtene 

Nummer eins. Rund 93 Prozent der Prämien fallen in Österreich an, rund 7 Prozent international. 

Rund vier Fünftel der Leistungen in der Krankenversicherung betreffen den stationären Bereich (z. B. die Sonderklasse), 

rund ein Fünftel fließt in den ambulanten Bereich und Summenversicherungen wie das Tagegeld für Spitalsaufenthalte. Die 

UNIQA Group betreibt in Österreich zudem Privatspitäler über die PremiQaMed Group, eine 100-Prozent-Beteiligung der UNIQA 

Österreich Versicherungen AG.  

Wesentliche geografische Gebiete 

Mit ihrer flächendeckenden Präsenz ist die UNIQA Group eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren beiden Kernmärk-

ten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Zudem zählen Versicherungen in Liechtenstein und der Schweiz zur Gruppe. 

Über zehn Millionen Kunden vertrauen bereits auf UNIQA ï davon 35 Prozent in Österreich und 65 Prozent in den internationalen 

Märkten. 

Mit einem Marktanteil von rund 21,4 Prozent, gemessen am Prämienvolumen, ist die UNIQA Group die zweitgrößte Versi-

cherungsgruppe in Österreich. Im Jahr 2019 wurden in unserem Heimmarkt rund 71 Prozent der Prämien in der Gruppe erwirt-

schaftet. Mit einem Marktanteil von rund 46 Prozent ist UNIQA in der strategisch wichtigen Sparte der Krankenversicherung die 

unangefochtene Nummer eins. 

Neben den Kernmärkten ist die UNIQA Group auch in Westeuropa ï in Liechtenstein und in der Schweiz sowie in Deutsch-

land und England mit Zweigniederlassungen ï aktiv. 

In Zentral- und Osteuropa ist die UNIQA Group mit ei-

genen Tochtergesellschaften in 15 Ländern vertreten. 

Diese betreiben rund 1.500 Servicestellen. Im Jahr 

2019 wurden in den CEE-Märkten rund 29 Prozent der 

Prämien in der Gruppe erzielt. Auch in Osteuropa wird 

mit den Tochtergesellschaften der Raiffeisen Bank In-

ternational AG im Rahmen der ĂPreferred Part-

nershipñ zusammengearbeitet, die 2013 für die Dauer 

von zehn Jahren erneuert wurde.  

 In Zentraleuropa (CE) , die Region umfasst Polen, 

die Slowakei, Tschechien und Ungarn, erhöhten sich 

die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile 

der fonds- und der indexgebundenen Lebensversi-

cherung im Geschäftsjahr 2019 um 1,0 Prozent auf 

943,7 Millionen Euro (2018: 934,0 Millionen Euro). In 

Osteuropa (EE), bestehend aus Rumänien und der 

Ukraine, stiegen sie stark um 13,8 Prozent auf 

201,5 Millionen Euro (2018: 177,0 Millionen Euro). In 

Südosteuropa (SEE), zusammengesetzt aus Albanien, 

Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, dem Kosovo, 

Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien, 

wuchsen die verrechneten Prämien inklusive der Spa-

ranteile der fonds- und der indexgebundenen Lebens-

versicherung 2019 ebenfalls um 4,0 Prozent auf 

319,4 Millionen Euro (2018: 307,0 Millionen Euro).  

 

Abbildung 8: Prämien nach geografischen Gebieten (in EUR Millionen) 

In Russland (RU) sanken sie hingegen um 10,8 Prozent auf 88,5 Millionen Euro (2018: 99,2 Millionen Euro). Und auch in West-

europa (WE), Liechtenstein und der Schweiz, nahmen sie auf 8,1 Millionen Euro ab (2018: 47,3 Millionen Euro).  
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Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 

Am 7. Februar 2020 unterzeichnete die UNIQA Österreich Versicherungen AG einen Kaufvertrag mit der AXA S.A. und Société 

Beaujon zum Erwerb der Anteile an den AXA-Tochter­unter­nehmen bzw. Zweigniederlassungen in Polen, Tschechien und der 

Slowakei. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 1 Milliarde Euro. Kaufgegenstand sind Versicherungsunternehmen in den Berei-

chen Leben und Nichtleben samt deren Zweigniederlassungen sowie Wertpapierunternehmen, Pensionskassen und Service-

gesellschaften der AXA-Gruppe in den zuvor genannten Ländern. Mit dieser Expansion in der Wachstumsregion Zentral- und 

Osteuropa wechseln rund fünf Millionen Kunden zu UNIQA. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erlangung 

aller notwendigen behördlichen Bewilligungen. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG haben am 19. Februar 2020 beschlossen, die UNIQA 

International AG als übertragende Gesellschaft mit UNIQA Österreich Versicherungen AG als übernehmende Gesellschaft im 

Laufe des Jahres 2020 und vorbehaltlich der Erlangung aller aufsichtsbehördlichen Genehmigungen zu verschmelzen. Die 

UNIQA Insurance Group AG bleibt als Holdinggesellschaft bis auf Weiteres bestehen. Eine weitere Übertragung von Funktionen 

der UNIQA Insurance Group AG auf die UNIQA Österreich Versicherungen AG ist für die Folgejahre geplant. Durch die be-

schlossene Umstrukturierung wird eine Vereinfachung und Straffung der Konzernstruktur, die effizientere Steuerung der Gruppe, 

die Verschlankung der Führungsstruktur sowie eine Verstärkung der kundenorientierten Organisation erreicht. 

Seit Anfang 2020 konnte eine massive Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) im europäischen Raum beobachtet werden. 

Analysen haben ergeben, dass für UNIQA als Versicherer in der potenziell betroffenen Krankenversicherung, der Lebensversi-

cherung und der Betriebsunterbrechungsversicherung zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine wesentlichen Auswirkungen hinsicht-

lich der Versicherungsleistungen zu erwarten sind. Die gesamtwirtschaftlichen Effekte aus der Ausbreitung des Coronavirus sind 

noch unsicher ï insbesondere ist die Entwicklung der Kapitalmärkte insgesamt noch nicht absehbar und die Folgen für UNIQA 

daher derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Detaillierte Informationen sind in Kapitel A5 zu finden. 

Rechtliche Struktur sowie Governance- und Organisat ionsstruktur der Gruppe  

Das Kapitel B.1 enthält eine Beschreibung der rechtlichen Struktur sowie der Governance- und Organisationsstruktur der Gruppe. 

Relevante Vorgänge und Transaktionen innerhalb der Gruppe 

Ausführungen hierzu sind in Kapitel B.1.5 enthalten. 

  

A.2 VERSICHERUNGSTECHNISCHE LEISTUNG 

In diesem Kapitel wird die versicherungstechnische Leistung der UNIQA Group im Berichtszeitraum dargelegt. Diese wird sowohl 

aggregiert als auch aufgeschlüsselt nach wesentlichen Sparten und geografischen Gebieten, in denen die UNIQA Group ihren 

Tätigkeiten nachgeht, qualitativ und quantitativ erläutert. In weiterer Folge wird diese den im vorangegangenen Berichtszeitraum 

vorgelegten und im Konzernabschluss des Unternehmens enthaltenen Informationen gegenübergestellt. 
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Versicherungstechnische Leistungen Nichtleben nach wesentlichen Sparten ð brutto  

 

Tabelle 2: Versicherungstechnische Leistungen Nichtleben nach wesentlichen Sparten ï brutto 

Versicherungstechnische Leistungen Nichtleben nach wesentlichen Sparten ð netto  

 

Tabelle 3: Versicherungstechnische Leistungen Nichtleben nach wesentlichen Sparten ï netto 
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Versicherungstechnische Leistungen Nichtleben nach wesentlichen geografischen Gebieten  

 

Tabelle 4: Versicherungstechnische Leistungen Nichtleben nach wesentlichen geografischen Gebieten 

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die verdienten Prämien und Aufwendungen für Versicherungsfälle einen leichten Anstieg. 

Die verdienten Prämien stiegen gegenüber dem Vorjahr in Österreich, Tschechien, Ungarn und Rumänien.  

  Der Fokus des Nichtlebensgeschäfts liegt wie im Vorjahr auf Österreich. Der Anstieg der verdienten Prämien in Österreich 

ist vor allem auf das erhºhte Geschªftsvolumen in der Sparte ĂSonstige Kraftfahrtversicherungñ zur¿ckzuf¿hren. Analog dazu 

steigen auch die angefallenen Aufwendungen. Das versicherungstechnische Ergebnis konnte in Österreich im Geschäftsjahr 

2019 aufgrund der gestiegenen Prämien verbessert werden.  

  In Tschechien gab es einen Anstieg in den verdienten Prämien, der hauptsächlich aus dem erhöhten Geschäftsvolumen in 

den Sparten ĂKraftfahrzeughaftpflichtversicherungñ und ĂSonstige Kraftfahrtversicherungñ stammt. In Tschechien steigen auch 

die Aufwendungen f¿r Versicherungsfªlle, besonders in der Sparte ĂSonstige Kraftfahrtversicherungñ.  

  Der deutliche Rückgang der verdienten Prämien und Aufwendungen für Versicherungsfälle in Polen resultiert aus dem 

niedrigeren Volumen in der Sparte ĂKraftfahrzeughaftpflichtversicherungñ.  

  

Versicherungstechnische Leistungen Leben nach wesentlichen Sparten ð brutto  

 

Tabelle 5: Versicherungstechnische Leistungen Leben nach wesentlichen Sparten ï brutto 
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Versicherungstechnische Leistungen Leben nach wesentlichen Sparten ð netto  

 

Tabelle 6: Versicherungstechnische Leistungen Leben nach wesentlichen Sparten ï netto 

  

Versicherungstechnische Leistungen Leben nach wesentlichen geografischen Gebieten 

 

Tabelle 7: Versicherungstechnische Leistungen Leben nach wesentlichen geografischen Gebieten 

Die verdienten Prämien sind in Österreich, der Ukraine und Tschechien angestiegen. Wie im Vorjahr liegt der Fokus des Le-

bensgeschäfts auf Österreich. Die gebuchten Prämien und Aufwendungen für Versicherungsfälle verzeichnen im Vergleich zum 

Vorjahr einen leichten Anstieg. Weiters sind auch die angefallenen Aufwendungen für das Lebensgeschäft in Österreich gegen-

¿ber dem Vorjahr gestiegen. In der Sparte ĂKrankenversicherungñ gab es einen deutlichen Anstieg der verdienten Prªmien in 

Österreich.  

  In Russland gab es im Vergleich zum Vorjahr einen R¿ckgang der verdienten Prªmien, vor allem in den Sparten ĂVersiche-

rung mit ¦berschussbeteiligungñ und ĂSonstige Lebensversicherungñ. Analog dazu sinken auch die Aufwendungen f¿r Versiche-

rungsfälle. 
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Entwicklung von Prämien, Versicherungsleistungen und Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb  

 

Tabelle 8: Entwicklung von Prämien, Versicherungsleistungen und Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 

Prämienentwicklung  

Das Gesamtprämienvolumen von UNIQA erhöhte sich 2019 ï unter Berücksichtigung der Sparanteile der fonds- und der index-

gebundenen Lebensversicherung in Höhe von 309,8 Millionen Euro (2018: 320,5 Millionen Euro) ï um 1,2 Prozent auf  

5.372,6 Millionen Euro (2018: 5.309,5 Millionen Euro). 

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen 2019 um 2,6 Prozent auf 2.846,8 Millionen Euro 

(2018: 2.774,4 Millionen Euro). In der Krankenversicherung stiegen die verrechneten Prämien im Berichtszeitraum um 4,1 Pro-

zent auf 1.130,8 Millionen Euro (2018: 1.086,4 Millionen Euro). In der Lebensversicherung verringerten sich die verrechneten 

Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung insgesamt um 3,7 Prozent auf 

1.394,9 Millionen Euro (2018: 1.448,6 Millionen Euro). Der Grund dafür lag unter anderem in der strategiekonformen Rücknahme 

des Einmalerlagsgeschäfts und der gedämpften Nachfrage aufgrund des Niedrigzinsumfelds.  

Die abgegrenzten Konzernprämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 

(nach Rückversicherung) in Höhe von 309,8 Millionen Euro (2018: 320,9 Millionen Euro) stiegen um 1,8 Prozent auf  

5.170,8 Millionen Euro (2018: 5.081,7 Millionen Euro). Das abgegrenzte Prämienvolumen im Eigenbehalt (nach IFRS) wuchs 

sogar um 2,1 Prozent auf 4.861,1 Millionen Euro (2018: 4.760,7 Millionen Euro). 

  

Entwicklung der Versicherungsleistungen 

Die Versicherungsleistungen vor Rückversicherung verringerten sich im Geschäftsjahr 2019 um 1,2 Prozent auf 3.756,3 Millio-

nen Euro (2018: 3.800,2 Millionen Euro). Die konsolidierten Versicherungsleistungen im Eigenbehalt stiegen im vergangenen 

Jahr weniger stark als die abgegrenzten Prämieneinnahmen um 0,6 Prozent auf 3.657,1 Millionen Euro (2018: 3.633,7 Millionen 

Euro). Die Schadenquote nach Rückversicherung in der Schaden- und Unfallversicherung verringerte sich 2019 aufgrund einer 

günstigen Basisschadenentwicklung auf 64,2 Prozent (2018: 65,4 Prozent). Die Combined Ratio nach Rückversicherung ver-

besserte sich daher trotz der gestiegenen Kostenquote auf Gruppenebene auf 96,4 Prozent (2018: 96,8 Prozent). 

  

Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 

Die gesamten konsolidierten Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb abzüglich der erhaltenen Rückversicherungsprovisi-

onen und der Gewinnanteile aus Rückversicherungsabgaben stiegen im Geschäftsjahr 2019 um 7,0 Prozent auf 1.407,1 Millio-

nen Euro (2018: 1.314,7 Millionen Euro). Die Aufwendungen für den Versicherungsabschluss abzüglich der erhaltenen Rück-

versicherungsprovisionen und der Gewinnanteile aus Rückversicherungsabgaben in Höhe von 17,9 Millionen Euro (2018:   

13,6 Millionen Euro) erhöhten sich aufgrund erhöhter Abschreibungen der aktivierten Abschlusskosten im Bereich der Lebens-

versicherung um 6,5 Prozent auf 907,4 Millionen Euro (2018: 851,9 Millionen Euro). Die sonstigen Aufwendungen für den 
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Versicherungsbetrieb erhöhten sich aufgrund höherer Personal- und IT-Kosten um 8,0 Prozent auf 499,7 Millionen Euro (2018: 

462,7 Millionen Euro). Darin enthalten sind Aufwendungen im Rahmen des Innovations- und Investitionsprogramms in Höhe 

von rund 51 Millionen Euro (2018: rund 43 Millionen Euro). 

   Die Kostenquote nach Rückversicherung ï das Verhältnis der gesamten Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 

abzüglich der erhaltenen Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile aus Rückversicherungsabgaben zu den abgegrenz-

ten Konzernprämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung ï erhöhte sich aufgrund 

der oben dargestellten Entwicklung im abgelaufenen Jahr auf 27,2 Prozent (2018: 25,9 Prozent). Die Kostenquote vor Rückver-

sicherung stieg auf 26,7 Prozent (2018: 25,2 Prozent). 

  

A.3 ANLAGEERGEBNIS 

In diesem Kapitel wird das Veranlagungsergebnis der UNIQA Group im Berichtszeitraum dargestellt und dem Abschluss im 

vorangegangenen Berichtszeitraum gegenübergestellt. 

Der Bestand der Kapitalanlagen betrug per 31. Dezember 2019 21.497,6 Millionen Euro (2018: 20.145,2 Millionen Euro). 

Die Kapitalanlagen setzten sich zusammen aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien im Wert von 2.276,7 Millionen 

Euro (2018: 2.197,9 Millionen Euro), aus verbundenen Unternehmen im Wert von 590,8 Millionen Euro (2018: 468,1 Millionen 

Euro) und aus Finanzanlagen im Wert von 18.630,1 Millionen Euro (2018: 17.479,2 Millionen Euro). 

Im Vergleich zu 2018 verzeichnete die UNIQA Group bei den Kapitalanlagen einen Anstieg in Höhe von 1.352,4 Millionen 

Euro, vorwiegend aus dem festverzinslichen Portfolio. 

 

Tabelle 9: Kapitalanlageergebnis nach Ertragsart, exkl. Ausleihungen 

Der Bestand der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien betrug im Jahr 2019 2.276,7 Millionen Euro (2018:  

2.197,9 Millionen Euro). Dieser Bestand erhöhte sich im Jahr 2019 um 78,8 Millionen Euro. 

Der Anstieg ist vorwiegend auf Verkehrswertsteigerungen infolge tourlicher Immobiliengutachten zurückzuführen. Darüber 

hinaus wurden eine Büroliegenschaft in Polen sowie eine Projektimmobilie in Wien mit Verkehrswerten von in Summe rund 48 

Millionen Euro gekauft. 

Dem entgegen stehen Immobilienverkäufe mit einem Verkehrswert von 50,6 Millionen Euro, die zu Veräußerungsgewinnen 

in Höhe von 44,5 Millionen Euro führten. 

Die Mieterträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Millionen Euro auf 108,4 Millionen Euro gesunken. Hauptverantwortlich 

für den Rückgang sind die im Jahr 2018 durchgeführten Immobilienverkäufe. 

Der Bestand der verbundenen Unternehmen betrug im Jahr 2019 590,8 Millionen Euro (2018: 468,1 Millionen Euro), was 

einem Anstieg von 122,7 Millionen Euro oder 26,2 Prozent entspricht. Dieser Effekt setzt sich im Wesentlichen zusammen aus 

dem Wertanstieg der Beteiligung an der STRABAG SE in Höhe von 83,9 Millionen Euro sowie dem erstmaligen Bilanzansatz 

von in Abstimmung mit der ºsterreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) als ĂAbzugñ eingestuften sonstigen verbundenen Unter-

nehmen in Höhe von 33,5 Millionen Euro. 

Der Bestand an notierten Aktien ist im Jahr 2019 um 12,8 Millionen auf 182,0 Millionen Euro (2018: 169,2 Millionen Euro) 

gestiegen. Der Anstieg ergibt sich mehrheitlich aus der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Die Erhöhung resultiert einerseits 

aus Zugängen von rund 10 Millionen Euro und einem Anstieg aus Bewertung in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Auf die größte 
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Position, die Aktien der Raiffeisen Bank International AG, entfielen Dividendenerträge in Höhe von 5,0 Millionen Euro und ein 

positives Bewertungsergebnis von rund 1,0 Millionen Euro. 

Der Bestand an nicht notierten Aktien ist im Jahr 2019 um 11,0 Millionen auf 112,1 Millionen Euro (2018: 123,0 Millionen 

Euro) gesunken und beinhaltet vorwiegend Anteile an österreichischen nicht notierten Unternehmen. 

Der Rückgang ergibt sich aus einem Nettoabgang in Höhe von 4,4 Millionen Euro aus der UNIQA Österreich Versicherungen 

AG und aus dem Abgang der UNIQA Real Estate BV in Höhe von 6,8 Millionen Euro sowie aus Zugängen in Höhe von  

2,2 Millionen Euro in der UNIQA Insurance Group AG. Die nicht notierten Aktien verzeichneten einen Bewertungsverlust von 

rund 2 Millionen Euro. Der überwiegende Teil der Dividenden in Höhe von 2,2 Millionen Euro und des nicht realisierten Verlusts 

in Höhe von 1,6 Millionen Euro entfällt auf die Leipnik-Lundenburger-Stammaktien mit einem Bestand von rund 59 Millionen 

Euro. 

Das Anleihenportfolio setzt sich aus Staats- und Unternehmensanleihen sowie aus strukturierten und besicherten Anleihen 

zusammen. Der Bestand der Anleihen betrug im Jahr 2019 14.832,6 Millionen Euro (2018: 14.125,0 Millionen Euro). 

Der Anstieg des Anleihenbestands in Höhe von 707,6 Millionen Euro ist größtenteils auf die positive Anleihenperformance in 

Höhe von 748,5 Millionen Euro infolge der Niedrigzinslandschaft im Jahr 2019 zurückzuführen. 

Die Zinserträge der Anleihen im Jahr 2019 in Höhe 334,9 Millionen Euro (2018: 342,0 Millionen Euro) liegen auf Vorjahres-

niveau. 

Das Portfolio an Staatsanleihen im Wert von 8.866,1 Millionen Euro (2018: 8.449,4 Millionen Euro) sowie das Portfolio an 

Unternehmensanleihen im Wert von 5.865,8 Millionen Euro (2018: 5.561,7 Millionen Euro) verzeichneten einen Bewertungsge-

winn in Höhe von 749,1 Millionen Euro, vorwiegend aus west- und mitteleuropäischen Titeln. Davon entfielen rund 90 Prozent 

auf die UNIQA Österreich Versicherungen AG und die UNIQA Re AG. 

Der Bestand an Investmentzertifikaten ist im Vergleich zu 2018 um 411,1 Millionen Euro auf 3.136,6 Millionen Euro gestiegen 

(2018: 2.725,5 Millionen Euro). Der Anstieg ist auf Zukäufe im Wert von 173,4 Millionen Euro und auf Bewertungsgewinne in 

Höhe von 237,7 Millionen Euro zurückzuführen. Erträge aus Dividenden in Höhe von 41 Millionen Euro (2018: 43,6 Millionen 

Euro) sind auf Vorjahresniveau geblieben. Das positive Bewertungsergebnis in Höhe von 237,7 Millionen Euro resultiert aus 

Aktienfonds in Höhe von 96,0 Millionen Euro und aus Rentenfonds in Höhe von 141,7 Millionen Euro. 

Das Derivateportfolio der UNIQA Group besteht vorwiegend aus Devisentermingeschäften und Swaps. Das Zinsergebnis 

aus Swaps in Höhe von - 2,2 Millionen Euro ist auf dem Vorjahresniveau geblieben. 

Der Bestand an Termingeldern im Wert von 346,8 Millionen Euro ist im Vergleich zum Vorjahr um 30,7 Millionen Euro gesun-

ken (2018: 316,2 Millionen Euro). Die Erträge und die Bewertung im Vergleich zum Vorjahr veränderten sich nicht wesentlich. 

  

A.4 ENTWICKLUNG SONSTIGER TÄTIGKEITEN 

Leasingverhältnisse 

Für den erstmaligen Ansatz von IFRS 16 (Leasingverhältnisse) wendet UNIQA die modifizierte retrospektive Methode an.  

Konzernweit bestehen rund 1.200 Verträge, die in den Anwendungsbereich des Standards fallen und bei denen UNIQA als 

Leasingnehmer auftritt. Es bestehen nahezu ausschließlich wenig komplexe Standardverträge. Diese betreffen überwiegend 

Immobilien sowie teilweise Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ein wesentlicher Teil der aktivierten Nutzungsrechte besteht 

aus einer geringen Anzahl von Verträgen, die auf unbestimmte Dauer abgeschlossen sind. Für diese wurden auf Basis der 

wahrscheinlichsten Annahmen Einschätzungen zur Laufzeit sowie zur Ausübung von Kündigungsoptionen getroffen. Die der 

Kalkulation dieser Verträge zugrunde liegenden Laufzeiten betragen bis zu 60 Jahre. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit der 

übrigen Verträge liegt zwischen 3 und 5 Jahren. 

Der Diskontierungszinssatz zur Ermittlung der Verbindlichkeit setzt sich aus dem risikolosen Zinssatz, der um das Länderri-

siko, die Bonität, die Qualität der Sicherheit sowie einen Tilgungsfaktor angepasst wurde, zusammen. Der gewichtete Durch-

schnittswert des Diskontierungszinssatzes, der beim erstmaligen Ansatz der Leasingverbindlichkeit angewandt wurde, beläuft 

sich auf 1,5 Prozent.  

Eine Aufteilung der in den Leasingverhältnissen enthaltenen Nichtmietkomponenten findet nicht statt. Leasingverhältnisse mit 

einer Vertragslaufzeit von weniger als zwölf Monaten sowie über Vermögensgegenstände mit geringem Wert wurden nicht an-

gesetzt.  
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Aus Wesentlichkeitsüberlegungen wird von einer Umwertung des Nutzungsrechts sowie der ausgewiesenen Leasingverbind-

lichkeiten in der Solvenzbilanz abgesehen. Da bereits im UNIQA Group Konzernabschluss vom Wahlrecht Gebrauch gemacht 

wird, für immaterielle Vermögensgegenstände keinerlei Nutzungsrechte anzusetzen, ergeben sich hieraus keine Bewertungs-

unterschiede in der Solvenzbilanz. 

Der ökonomische Wert der Nutzungsrechte beläuft sich im Erstanwendungsjahr 2019 auf 61,8 Millionen Euro, die Leasing-

verbindlichkeit auf 62,8 Millionen Euro. 

 

Tabelle 10: Im Konzernabschluss erfasste Beträge nach IFRS 

 

Tabelle 11: Überleitung Leasingverpflichtungen nach IFRS 

Sonstige Erträge und Aufwendungen 

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen wurden aufgrund eines geänderten Ausweises im IFRS-Konzernabschluss um medi-

zinische Dienstleistungen ergänzt, und die Vorjahreszahlen wurden entsprechend adaptiert. Die sonstigen Aufwendungen ver-

ringerten sich im Berichtsjahr aufgrund eines Rückgangs in den Währungskursverlusten um 64,1 Prozent auf 9,4 Millionen Euro 

(2018: 26,3 Millionen Euro).  Die sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen setzen sich im Detail wie folgt zusammen: 

 

Tabelle 12: Sonstige Erträge nach IFRS 

 

Tabelle 13: Sonstige Aufwendungen nach IFRS 
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A.5 SONSTIGE ANGABEN 

Eingeräumte Optionen  

Zwischen UNIQA und den beiden verbleibenden Minderheitsaktionären der UNIQA Insurance Company, Private Joint Stock 

Company (Kiew, Ukraine), bestehen beidseitige Optionsvereinbarungen, im Jahr 2020 weitere Unternehmensanteile auf Basis 

vorvereinbarter Kaufpreisformeln zu erwerben. 

Zudem gibt es die Möglichkeit für die Ausübung einer beidseitigen Option zwischen UNIQA und den Minderheitsaktionären 

der SIGAL Group, im Optionszeitraum 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 zusätzliche Unternehmensanteile gemäß einer vereinbarten 

Kaufpreisformel zu erwerben. 

Zeichnungsverpflichtungen  

Es bestehen Zeichnungsverpflichtungen im Wesentlichen im Fondsformat aus Beteiligungen im Gesundheitswesen und Veran-

lagungen in Private Debt sowie im Infrastrukturbereich in Höhe von 565,9 Millionen Euro (2018: 601,4 Millionen Euro). 

COVID 19 

Seit sich mit Jahresbeginn 2020 die weltweite Ausbreitung des neuartigen COVID-19 Virus abzuzeichnen begann, hat UNIQA 

Insurance Group begonnen die Lage frühzeitig seit Mitte Jänner zu verfolgen und setzte auch Anfang Februar 2020 proaktiv 

erste Maßnahmen. Allgemein setzte die Gruppe auf Maßnahmen wie: Reisewarnungen und -verbote, Hygienehinweise und die 

Erstellung von Checklisten im Falle einer Erkrankung einer Person bei UNIQA Standorten. Weiters wurden bestimmte Versiche-

rungsdeckungen (wie Seuchen Betriebsunterbrechungsversicherung) aus dem Neuverkauf genommen. 

Am Montag den 09.03.2020 wurde für die UNIQA Gruppe offiziell der Krisenmodus ausgerufen, ein Krisenstab etabliert und 

es begannen die Vorbereitungsarbeiten zur Reaktion auf diverse COVID-19 Ausbreitungsszenarien zu laufen. Um die Lage 

bezüglich der Ausbreitung des COVID-19 Virus und den jeweils nationalen gesetzlich geregelten Maßnahmen bestmöglich zu 

begegnen setzt UNIQA auf ein zentrales Krisen Team in Wien und eigenständige Satelliten in den UNIQA International Gesell-

schaften.  

In Österreich hat das Krisenteam über das Wochenende vom 14. und 15. März in Wahrnehmung der Fürsorgepflicht für die 

MitarbeiterInnen auf Basis der definierten Maßnahmen der Bundesregierung (COVID-19-Maßnahmengesetz; Verordnung des 

Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) verfügt, per 16.03.2020 sämtliche österreichische 

Standorte von UNIQA auf einen Notfallbetrieb einzurichten. 

Es wurden alle MitarbeiterInnen aufgefordert, zu Hause zu bleiben und mobil zu arbeiten. Nur für absolut kritische Tätigkeiten, 

die für die Aufrechterhaltung der Kernfunktionalitäten des Versicherungsbetriebs erforderlich sind, konnten in Rücksprache mit 

dem Krisenteam Ausnahmen genehmigt werden. Für MitarbeiterInnen, denen mobiles Arbeiten aufgrund fehlender technischer 

Ausstattungen nicht möglich ist, wurden umgehend Sonderlösungen entwickelt, sodass mit 23.03.2020 all diese MitarbeiterInnen 

am Standort Österreich auch mobil arbeiten konnten. In dieser Phase des Notbetriebs konnte die Weiterführung der Kernpro-

zesse unter Berücksichtigung der österreichischen Legislative gewährleistet werden. 

Die vom österreichischen Krisenteam entwickelten Szenarien und Pläne wurden in regelmäßigen Meetings mit den lokalen 

Krisenteams der internationalen Geschäftseinheiten geteilt. Die Krisenteams der lokalen Gesellschaften nutzten diese Pläne als 

Grundline für die Implementierung der präventiven und reaktiven Maßnahmen. Weiters wurde ein zentrales Reporting basierend 

auf Key-Risk Indikatoren implementiert. Dies ermöglichte dem zentralen Krisenteam ein zentrales Controlling der in den Ländern 

gesetzten Maßnahmen. 

Die durch viele Regierungen auf der ganzen Welt gesetzten Maßnahmen zielen in aller Regel darauf ab den zwischen-

menschlichen Kontakt auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, was auch in der Regel bedeutet, dass gewisse Wirtschafts-

zweige temporär geschlossen bleiben müssen. Dies hat natürlich zu Unsicherheit auf den Kapitalmärkten geführt, weshalb hier 

seit Jahresanfang, besonderes verstärkt aber im Monat März, eine negative Entwicklung bei vielen wichtigen Anlageklassen zu 

beobachten war. Da als große Personenversicherung das Thema der Kapitalmarktentwicklung für die Solvabilität relevant ist, 

beobachten wir diese Entwicklungen und den Einfluss auf die Solvabilität und Finanzlage genau. 

Auch haben wir uns mit den direkten Auswirkungen auf das operative Geschäft beschäftigt und sehen aus aktueller Sicht 

folgende Auswirkungen: 
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Lebensversicherung: Eine signifikant erhöhte Sterblichkeit würde für Lebensversicherungen mit Ablebensleistungen zu einem 

Anstieg in den Versicherungsleistungen führen. In der besonders gefährdeten Altersgruppe ab 68 gehen wir davon aus, dass 

ein Anstieg der Sterblichkeit mit einem Rückgang der in Zahlung befindlichen Renten einhergehen würde. Eine erhöhte Sterb-

lichkeit würde auf alle Tarifgruppen wirken und daher würden sich diese Bewegungen weitgehend die Waage halten. Es wurden 

dahingehend spezifische Szenarien bewertet und aus heutiger Sicht ist kein materieller Einfluss auf die Leistungsverpflichtung 

in der Lebensversicherung erkennbar. 

Krankenversicherung: Ein Leistungsanspruch hängt von der Unterbringung in der Sonderklasse öffentlicher Spitäler bzw. in 

Privatspitälern ab. Bei massenhaftem Auftreten von Infektionen gehen wir davon aus, dass leichte Fälle in häuslicher Pflege 

behandelt werden und bei schweren Fällen rechnen wir mit intensivmedizinischer Betreuung ohne Sonderklassestatus und 

stattdessen mit der Leistung von Ersatztagegeldzahlungen. Privatspitäler werden derartige Behandlungen nur in geringem Aus-

maß bewältigen können und die vorhandene Sonderklassekapazität limitiert das Risiko für UNIQA. Des Weiteren kann davon 

ausgegangen werden, dass nicht notwendige Behandlungen nicht durchgeführt oder verschoben werden. 

Schaden/Unfallversicherung: In der Sachversicherung ergibt sich aktuell ein sehr heterogenes Bild. Betroffen von höheren 

Schadenzahlungen sind vor allem die Sparten Betriebsunterbrechungsversicherung und Veranstaltungsausfallsversicherung. 

Gleichzeitig zeigen sich aber auch positive Effekte: Die signifikante Reduktion des öffentlichen Lebens führt zu deutlich weniger 

Verkehrsunfällen sowie Sport-und Freizeitunfällen. In einer Gesamtrechnung muss weiters mit einem Rückgang im Neugeschäft 

gerechnet werden. Davon wird insbesondere die KFZ Versicherung betroffen sein, die stark mit dem KFZ Neu- und Gebraucht-

wagenmarkt korreliert. 

Kapitalveranlagung: Aus Sicht des Asset Managements dominiert derzeit die Unsicherheit über die kurz-und mittelfristigen 

Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen die Kapitalmärkte. Nach der initialen Besorgnis über gestörte Lieferketten im Zu-

sammenhang mit globalisierten Handelswegen und rigorosen Quarantänemaßnahmen in China rückten in den letzten Wochen 

die Effekte aus den Einschränkungen des öffentlichen Lebens in fast allen Ländern weltweit in den Mittelpunkt. Eine starke 

Rezession in den Industrieländern im Jahr 2020 gilt als sicher, der Ausblick über die zweite Jahreshälfte hinaus ist jedoch stark 

von der Dauer der gesetzten Maßnahmen abhängig. Sofern sich diese auf einige Wochen beschränken lässt könnten sich die 

bereits von den Staaten und Zentralbanken angekündigten Fiskal- und Liquiditätsmaßnahmen als ausreichend erweisen, dau-

erhafte Schäden von der Wirtschaft fernzuhalten. In diesem Fall wären eine Erholung und zunehmende Normalisierung ab etwa 

dem dritten Quartal möglich. Mit zunehmender Dauer der Quarantänemaßnahmen verlagert sich der Zeitpunkt einer Erholung 

in die Zukunft und werden langfristige negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Kapitalmärkte wahrscheinlicher. Dies gilt ins-

besondere für den Fall wiederholter Wellen von steigenden Infektionszahlen und damit verbundener wiederholter Einschränkun-

gen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. 

Zusätzlich ist zu beobachten, dass in Krisenzeiten die Aufsichtsbehörden in vielen Ländern verstärkt auf eine solide Kapita-

lisierung der Versicherungsunternehmen am jeweils heimischen Markt achten. Deshalb haben viele Behörden die Empfehlung 

ausgesprochen (zumindest temporär) auf Dividendenausschüttungen zu verzichten bzw. gibt es in vereinzelten Ländern auch 

explizite Verordnungen dahingehend. Auch UNIQA ist von diesem Thema betroffen und berücksichtigt die jeweilige Situation in 

den entsprechenden Ländern unserer internationalen Geschäftseinheiten. 

Durch die Summe der Auswirkungen der COVID Krise in den einzelnen Geschäftsbereichen erwarten wir auch entspre-

chende Auswirkungen auf das Finanzergebnis des Jahres 2020 für die UNIQA Gruppe. Deshalb erging am 14.April eine ent-

sprechende Information an die Öffentlichkeit mit der Konsequenz, dass die geplante Dividende der UNIQA Gruppe für das Jahr 

2019 nur zu einem Drittel zur Auszahlung kommen soll und dass für das Jahr 2020 keine Dividendenauszahlung geplant ist. 

Aus aktueller Sicht sehen wir jedoch keine Gefahr die Solvenzkapitalanforderung nicht erfüllen zu können. 
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B Governance-System 

B.1 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM GOVERNANCE-SYSTEM 

Gemäß Solvency II haben Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ein wirksames Governance-System einzurich-

ten, das eine solide und vorsichtige Unternehmensleitung gewährleistet und der Wesensart, dem Umfang und der Komplexität 

der Geschäftstätigkeit angemessen ist. Dieses System umfasst zumindest eine angemessene, transparente Organisationsstruk-

tur mit einer klaren Zuweisung und einer angemessenen Trennung der Zuständigkeiten sowie ein wirksames System zur Ge-

währleistung der Übermittlung von Informationen. 

Die UNIQA Insurance Group AG hat adäquate interne Governance-Anforderungen für die gesamte Gruppe festgelegt, die 

der Struktur, dem Geschäftsmodell und den Risiken der Gruppe und ihrer verbundenen Unternehmen angemessen sind. 

Um ein effektives Governance-System auf Gruppenebene zu gewährleisten, hat UNIQA interne Regelungen ï insbesondere 

über das Governance-Modell, die interne Kontrolle, die Interne Revision, die Compliance, die Vergütung und das Risikomanage-

ment ï erlassen und implementiert. 

Ziel dieses Kapitels ist es, die Organisationsstruktur mit klar definierten Rollen, Verantwortlichkeiten und Gruppensteue-

rungsaufgaben der Organe sowie die Governance- und anderen Schlüsselfunktionen der UNIQA Insurance Group AG zu be-

schreiben. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der UNIQA Insurance Group AG (in der Folge der ĂHolding-Vorstand" und der ĂHolding-

Aufsichtsrat") haben am 19. November 2019 beschlossen, eine Zusammenführung der UNIQA Insurance Group AG (UIG), der 

UNIQA Österreich Versicherungen AG (UAT) und der UNIQA International AG (UI) durch Verschmelzung zu prüfen. Der Holding-

Vorstand und der Holding-Aufsichtsrat haben die erforderlichen Aufträge zur Prüfung dieser Zusammenführung erteilt. 

Ziel der möglichen Zusammenführung sollen die weitere Vereinfachung und Straffung der Konzernstruktur, die effizientere 

Steuerung der UNIQA Group, die Verschlankung der Führungsstruktur sowie eine Verstärkung der kundenorientierten Organi-

sation sein. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der Fassung der erforderlichen Organbeschlüsse sowie der Erlangung 

aller notwendigen behördlichen Bewilligungen. 

Ferner hat der Holding-Aufsichtsrat die Zusammensetzung des zukünftigen Vorstands der UNIQA Group beschlossen: 

Andreas Brandstetter (CEO) 

Wolfgang Kindl (Kunde & Markt International)  

Peter Humer (Kunde & Markt Österreich) 

Klaus Pekarek (Kunde & Markt Bank Österreich) 

Peter Eichler (Personenversicherung) 

Kurt Svoboda (Finanzen & Risk Management)  

Wolf Gerlach (Operations)  

Erik Leyers (Data & IT) 

René Knapp (HR & Marke) 

B.1.1 Aufsichtsrat 

Der Holding -Aufsichtsrat 

Der Holding-Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsleitung des Holding-Vorstands, kontrolliert, ob das Management geeignete 

Maßnahmen setzt, um den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, und stellt sicher, dass die wesentlichen Unternehmensri-

siken erkannt und effizient gemanagt sowie die Compliance- und die Governance-Anforderungen implementiert werden. Der 

Holding-Aufsichtsrat kann vom Holding-Vorstand jederzeit einen Bericht über die Angelegenheiten der UNIQA Insurance Group 

AG einschließlich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen verlangen. 

Die vom Holding-Vorstand zur Verfügung gestellten Informationen befähigen ferner den Holding-Aufsichtsrat, sich vor allem 

zu strategischen Fragen eine Meinung zu bilden. 
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Des Weiteren bedürfen bestimmte Geschäfte und Maßnahmen der Zustimmung des Holding-Aufsichtsrats gemäß den Ge-

schäftsordnungen des Holding-Aufsichtsrats und des Vorstands. 

Der Aufsichtsrat bestellt den Holding-Vorstand und beruft diesen ab. Wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert, hat der 

Aufsichtsrat das Recht und die Pflicht, die Hauptversammlung einzuberufen. 

Der Holding-Aufsichtsrat tagt mindestens einmal pro Quartal. 

Ausschüsse des Holding-Aufsichtsrats 

Der Holding-Aufsichtsrat bildet aus seiner Mitte Ausschüsse, deren Aufgaben vom Holding-Aufsichtsrat festgesetzt werden bzw. 

in § 92 Abs. 4a Aktiengesetz (AktG) und § 123 Abs. 7 Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016) (verpflichtender Prü-

fungsausschuss) festgelegt sind. Diese dienen der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der separaten Behand-

lung komplexer Sachverhalte. 

Prüfungsausschuss 

Ein Prüfungsausschuss ist gemäß § 92 Abs. 4a AktG und § 123 Abs. 7 bis 9 VAG 2016 zu bilden. Derzeit besteht der Prüfungs-

ausschuss aus dem Vorsitzenden, seinen drei Stellvertretern und zwei vom Holding-Aufsichtsrat gewählten weiteren Kapitalver-

tretern und drei Arbeitnehmervertretern. Der Prüfungsausschuss wird vorbereitend für den Holding-Aufsichtsrat tätig. 

Wesentliche Aufgabe des Prüfungsausschusses ist die intensive Auseinandersetzung mit dem Jahres- bzw. Konzernab-

schluss, dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht sowie dem Gewinnverwendungsvorschlag. Die Verlagerung von Arbei-

ten in den Prüfungsausschuss entlastet den Holding-Aufsichtsrat und hilft, die übertragenen Aufgaben zielorientierter wahrzu-

nehmen. Darüber hinaus wird durch den Prüfungsausschuss Spezialwissen gebündelt, sodass das Informationsgefälle zwischen 

Holding-Vorstand und Holding-Aufsichtsrat vermindert wird. 

Der Prüfungsausschuss tagt mindestens dreimal pro Geschäftsjahr. 

Arbeitsausschuss 

Entscheidungen für bestimmte Angelegenheiten können unter Umständen nicht erst in der nächsten regulären Sitzung des 

Holding-Aufsichtsrats getroffen werden. Der Arbeitsausschuss ist nur dann zur Entscheidung berufen, wenn aufgrund der Dring-

lichkeit der Angelegenheit mit der Entscheidung nicht bis zur nächsten Sitzung des Holding-Aufsichtsrats zugewartet werden 

kann. Die Beurteilung der Dringlichkeit obliegt dem Vorsitzenden des Holding-Aufsichtsrats. 

Der Arbeitsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, seinen drei Stellvertretern, zwei vom Holding-Aufsichtsrat gewählten 

weiteren Kapitalvertretern und drei Arbeitnehmervertretern. Über Beschlüsse ist in der nächsten Sitzung des Holding-Aufsichts-

rats zu berichten. 

Nach Maßgabe des Vorstehenden kann der Arbeitsausschuss grundsätzlich in allen Angelegenheiten entscheiden, die dem 

Holding-Aufsichtsrat obliegen, dies jedoch mit Ausnahme der nach Gesetz und Satzung dem Holding-Gesamtaufsichtsrat zur 

Entscheidung zugewiesenen Angelegenheiten: 

¶ Überwachung der Geschäftsführung schlechthin (§ 95 Abs. 1 AktG) 

¶ Prüfung des Jahresabschlusses, des Gewinnverteilungsvorschlags und des Lageberichts sowie Berichterstattung darüber 

an die Hauptversammlung (§ 96 AktG) 

¶ Mitwirkung an der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 125 AktG) 

¶ Einberufung der Hauptversammlung 

¶ Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Holding-Vorstands 

¶ Wahl und Abwahl des Holding-Aufsichtsratspräsidiums 

¶ Gründung, Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen und Liegenschaften mit einem Wert im Einzelfall von über 50 Milli-

onen Euro 

¶ Aufnahme bzw. Einstellung einer Geschäftstätigkeit im Ausland 

¶ Umgründungen, Satzungsänderungen, Kapitalmaßnahmen 
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Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten (Personalausschuss) 

Der Personalausschuss beschäftigt sich mit dienstrechtlichen Angelegenheiten der Mitglieder des Holding-Vorstands, mit Fra-

gen der Vergütungspolitik und mit der Nachfolgeplanung des Holding-Vorstands. Er besteht aus dem Holding-Aufsichtsratsvor-

sitzenden und seinen drei Stellvertretern. 

Veranlagungsausschuss 

Der Veranlagungsausschuss berät den Holding-Vorstand in dessen Veranlagungspolitik. Er hat keine Entscheidungsbefugnis. 

Der Veranlagungsausschuss besteht aus sechs durch den Holding-Aufsichtsrat gewählten Kapitalvertretern und drei Arbeit-

nehmervertretern. Der Veranlagungsausschuss tagt mindestens viermal pro Jahr. 

IT-Ausschuss 

Der Holding-Aufsichtsrat nimmt über den IT-Ausschuss seine Beratungs- und Kontrollrechte im Rahmen der Implementierung 

eines neuen IT-Kernsystems für die UNIQA Group (UNIQA Insurance Platform, UIP) wahr. Der IT-Ausschuss tagt in Anlehnung 

an die Sitzungen des Holding-Gesamtaufsichtsrats. Er setzt sich aus drei Kapitalvertretern und zwei Arbeitnehmervertretern 

zusammen. 

 

B.1.2 Vorstand und Komitees 

Der Holding -Vorstand 

Aufgaben und Rechte des Holding-Vorstands 

Der Holding-Vorstand führt die Geschäfte der UNIQA Insurance Group AG unter eigener Verantwortung mit der Sorgfalt ordentli-

cher und gewissenhafter Geschäftsleiter gemäß den anwendbaren gesetzlichen Regelungen und der Satzung sowie nach Maß-

gabe der Geschäftsordnung. 

Er ist für alle Angelegenheiten zustän-

dig, die nicht der Hauptversammlung, dem 

Holding-Aufsichtsrat oder einem seiner 

Ausschüsse zugewiesen sind. 

Geschäftsverteilung des Holding-

Vorstands 

Wie der nachfolgenden Grafik zu entneh-

men ist, bestand der Holding-Vorstand im 

Jahr 2019 aus: 

¶ Chief Executive Officer (CEO) 

¶ Chief Financial and Risk Officer 

(CFRO); die Funktion des CFO und 

CRO wird in Personalunion geführt 

¶ Chief Operating Officer (COO) 

Die Komitees des Holding-Vorstands 

Die UNIQA Insurance Group AG hat ein 

dreistufiges Komiteewesen definiert, dass 

eine effiziente Gestaltung und jeweils in-

haltlich tiefgehende Diskussion mit den 

entsprechenden funktionalen Verantwort-

lichen ermöglichen soll. 

 

Abbildung 9: Geschäftsverteilung des Vorstands im Jahr 2019 
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Die Komitees stehen in der Verantwortung des Gesamtvorstands als Group Executive Board (Level 1) oder in der Verantwortung 

des jeweils funktional (d. h. nach der Geschäftsverteilung) zuständigen Vorstandsmitglieds (Level 2 und 3). 

Übersteigt eine erforderliche Entscheidung die Kompetenz der jeweiligen Ressortverantwortlichen oder der Komiteemitglie-

der, so wird auf die nächste Komitee-Hierarchiestufe eskaliert. 

Der Vorstand genehmigt die ĂCharters & Rules of Procedureñ der einzelnen Komitees, in welchen die Zielsetzung, Verant-

wortung, Besetzung und Organisation im Detail festgehalten sind. Mit den ĂCharters & Rules of Procedureñ kºnnen Kompetenzen 

des Gesamtvorstands an die von funktional zuständigen Vorstandsmitgliedern geleiteten Komitees delegiert werden (Level 2). 

Über Entscheidungen der Level-2-Komitees ist im Operations & Risk Committee laufend zu berichten. Sofern die Kompetenzen 

der Level-2-Komitees überschritten sind, dient das Operations & Risk Committee als Entscheidungsgremium. Entscheidungen 

der Komitees sind Umsetzungsempfehlungen an die einzelnen Konzerngesellschaften der Unternehmensgruppe und erfordern 

zur Wirksamkeit ausführende Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter der betreffenden Konzerngesellschaften. 

Unten stehend sind die unterschiedlichen Ebenen des Komiteewesens der UNIQA Group im Überblick beschrieben. 

Übersicht der Komitees im Jahr 2019 

 

Level-1-Komitee 

Operations & Risk Committee (ORC) 

Das ORC steht in der Verantwortung des gesamten Holding-Vorstands. Es dient als aggregierendes Informationsmeeting und, 

falls erforderlich, als Eskalationsstufe. Die jeweiligen Vorsitzenden der Level-2-Komitees berichten aus ihren Sitzungen zu rele-

vanten Besprechungspunkten, getroffenen Entscheidungen und Folgeaktivitäten. Das ORC ist in diesem Sinne zeitlich den Le-

vel-2- und Level-3-Komitees nachgelagert und setzt sich zusammen aus: 

¶ den Mitgliedern des Group Executive Board; 

¶ dem CITO Leben und Kranken (Chief Insurance Technical Officer for Life and Health Insurances) sowie dem CITO Nichtle-

ben (Chief Insurance Technical Officer for Non-Life Insurances) der UNIQA Österreich Versicherungen AG und der UNIQA 

International AG; 

¶ den Inhabern der Governance-Funktionen nach Solvency II (Actuarial, Risk, Audit, Compliance); 

¶ dem Head of Regulatory & Public Affairs. 

Der Holding-Vorstand kann Beschlüsse während der Sitzungen des ORC fassen. 

Level-2-Komitees 

Der Holding-Vorstand hat folgende separate Komitees (Level-2-Komitees) zur Abdeckung der Kernthemen der Holding definiert. 

Level-2-Komitees stehen in der Ressortverantwortung der gemäß der Geschäftsverteilung funktional zuständigen Mitglieder des 

Holding-Vorstands. Es bestehen folgende Level-2-Komitees: 

¶ Group Risk Committee (RICO) ï Leiter ist der CFRO 

¶ Group Reserving Committee (RESCO) ï Leiter ist der CFRO 

¶ Group Asset Liability Committee (ALCO) ï Leiter ist der CIO (seit 1. Juni 2016 in Personalunion mit dem CEO) 

¶ Group Remuneration Committee (REMCO) ï Leiter ist der CEO 

¶ Group Security Committee (SECCO) ï Leiter ist der CFRO 

¶ Group Data Protection Committee (DPCO) ï Leiter ist der CFRO 

Group Risk Committee (RICO) 

Das RICO fokussiert sich auf Risk-Governance und Risikomanagementthemen im weitesten Sinn. Das Komitee berichtet über 

relevante quantitative (ökonomische Solvenzsituation und Risikoprofil) und qualitative (Heat Map, IKS) Risikomanagementthe-

men. Darüber hinaus werden regulatorische Änderungen diskutiert und Maßnahmen zur ökonomischen Steuerung (Limitwesen) 

gesetzt. Den Vorsitz des Komitees führt der CFRO. 
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Group Reserving Committee (RESCO) 

Das RESCO legt die Reservierungsstrategie der UNIQA Group fest, definiert den Reservierungsstandard und überprüft laufend 

die Angemessenheit der Reserven. Den Vorsitz des Komitees führt der CFRO. 

  

Group Asset Liability Committee (ALCO) 

Das ALCO fokussiert sich auf Marktrisiken sowie die Interaktion zwischen der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz der Gruppe. 

Das Komitee entscheidet über relevante Asset-Liability-Management-Themen der UNIQA Group. Das ALCO macht Vorschläge 

zur Risikopräferenz bezüglich des Investmentrisikos und zur strategischen Asset Allocation (SAA) für die Versicherungsgesell-

schaften der UNIQA Group. Den Vorsitz des Komitees führt der CIO. 

  

Group Remuneration Committee (REMCO) 

Das REMCO legt grundsätzliche Vergütungsstrategien für die gesamte UNIQA Group fest, die einen Rahmen für Policies und 

einzelne Entscheidungen im Bereich Compensation & Benefits für Group Executives und Manager liefern. Das REMCO trifft 

Entscheidungen in Bezug auf die Struktur und Zielvorgaben von variablen Gehaltsbestandteilen sowie allen kompensationsre-

levanten Systemen und in Bezug auf die Höhe und Struktur von fixen und variablen Gehaltsgestaltungen der einzelnen Manager. 

Diese Entscheidungen trifft das REMCO im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung aller Regelungen von 

Solvency II und folgt dabei dem Prinzip von interner Fairness und externer Verhältnismäßigkeit. Den Vorsitz des Komitees führt 

der CEO. 

  

Group Security Committee (SECCO) 

Im SECCO wird der Bericht zu relevanten Sicherheitsvorkommnissen (State of Security) offengelegt. Basierend darauf werden 

potenzielle Maßnahmen besprochen und beschlossen. Darüber hinaus wird über die aktuelle Bedrohungslage informiert. Den 

Vorsitz des Komitees führt der CFRO. 

  

Group Data Protection Committee (DPCO) 

Das DPCO wurde auf Basis der Group Data Protection Management Policy anlässlich der Einführung der EU-Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) gegründet und fokussiert sich auf die Vorgabe und Umsetzung von Datenschutzregelungen in der 

UNIQA Group. Den Vorsitz des Komitees führt der CFRO. 

Im DPCO werden insbesondere die folgenden Themen besprochen und beschlossen: 

¶ Koordination der Einführung des Datenschutzmanagementsystems in den Tochtergesellschaften 

¶ Supervision zu Datenschutz und Compliance mit relevanten Gesetzen, insbesondere der DSGVO, in der UNIQA Group 

¶ Ermittlung und Annahme von Verbesserungsmaßnahmen, die sich aus dem Datenschutzstand ergeben 

¶ Relevante Informationen aus den Lokalen Datenschutzkomitees 

¶ Freigabe der Level-2- und Level-3-Datenschutzregelungen der UNIQA Group 

¶ Einführung datenschutzrelevanter Themen in den anderen Ausschüssen (insbesondere SECCO und RICO) 

Level-3-Komitees 

Die oben angeführten Komitees der UNIQA Group (Level 2) können wiederum Subkomitees (Level 3) definieren, um Spezial-

themen ausreichend und in der Runde entsprechender Experten zu besprechen. Diese Subkomitees werden in den entspre-

chenden Regulations (z. B. in der Group Risk Management Policy) näher erläutert und definiert oder es besteht auch für diese 

jeweils eine eigene Komiteeordnung. Die derzeit implementierten Level-3-Komitees sind: 

¶ Data Quality Committee (Level 3 des RICO) 

¶ Asset Risk Committee (Level 3 des ALCO) 

¶ Internal Model Committee (Level 3 des RICO) 
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B.1.3 Schlüsselfunktionen 

Governance und andere Schlüsselfunktionen 

Governance-Funktionen 

Nach den anwendbaren gesetzlichen Vorgaben, insbesondere Solvency II und VAG 2016, umfasst das Governance-System 

folgende Governance-Funktionen: 

¶ Versicherungsmathematische (aktuarielle) Funktion 

¶ Risikomanagementfunktion 

¶ Compliance-Funktion 

¶ Funktion der Internen Revision 

Andere Schlüsselfunktionen 

Des Weiteren gelten Personen als Schlüsselfunktionen innehabende Personen, wenn sie für das Unternehmen mit Blick auf 

seine Geschäftstätigkeit und Organisation besonders wichtige Funktionen wahrnehmen. 

Gemäß der Entscheidung des Holding-Vorstands wurden die folgenden Funktionen als andere Schlüsselfunktionen definiert: 

¶ Asset-Management 

¶ Rückversicherung 

 

Abbildung 10: Darstellung der Berichtslinien der Schlüsselfunktionen 

Versicherungsmathematische (aktuarielle) Funktion (VMF)  

Die aktuarielle Funktion ist einerseits auf der Ebene der UNIQA Insurance Group AG und andererseits auf der Ebene jeder 

Versicherungsgesellschaft der UNIQA Group eingerichtet. 

Die aktuarielle Funktion der UNIQA Insurance Group AG berichtet unmittelbar an den Vorstand. Organisatorisch ist sie dem 

CFRO unterstellt. 

Die Ausübung der aktuariellen Funktion ist unabhängig von weiteren Governance- und Schlüsselfunktionen. Die Hauptauf-

gabe liegt in der Koordination der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen nach Solvency II sowie einer damit 

verbundenen Sicherstellung einer angemessenen Beurteilung (Methoden und Datenqualität). Darüber hinaus leistet die aktua-

rielle Funktion einen wesentlichen Beitrag zur unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA), in der die 

Beurteilung der dauerhaften Erfüllung der Anforderungen an die versicherungstechnischen Rückstellungen sowie die Analyse 
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der Abweichungen der Annahmen der SCR-Berechnung (Solvency Capital Requirement, Solvenzkapitalanforderung) vom Risi-

koprofil dargelegt werden. 

Der Informationspflicht an den Vorstand wird durch die Teilnahme an wesentlichen Komitees sowie einen zumindest einmal 

jährlich erstellten schriftlichen Bericht nachgekommen. 

Die aktuarielle Funktion der UNIQA Insurance Group AG auf Gruppenebene hat die nachfolgend angeführten Aufgaben: 

¶ Abgabe einer versicherungsmathematische Stellungnahme zu folgenden Themen: 

o Underwriting-Risiken der Gruppe 

o Asset-Liability-Aspekte 

o Group Solvency 

o Stresstests und Szenarioanalyse der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen, insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Asset-Liability-Management für die Lebensversicherung 

o Gewinnbeteiligung, basierend auf den erwarteten zukünftigen Gewinnen 

o Erstellung von Group Policies, Standards und anderen Dokumenten 

o Rückversicherungsvereinbarungen und andere Formen des Risikotransfers  

o Risikominimierungstechniken für Versicherungsrisiken 

¶ Koordinierung der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

¶ Gewährleistung der Angemessenheit der verwendeten Methoden und Modelle und der bei der Berechnung der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen getroffenen Annahmen 

¶ Bewertung der Hinlänglichkeit und der Qualität der Daten 

¶ Vergleich der besten Schätzwerte mit den Erfahrungswerten 

¶ Informierung des Holding-Vorstands über die Verlässlichkeit und Angemessenheit der Berechnung der versicherungstech-

nischen Rückstellungen 

¶ Prüfung der generellen Zeichnungs- und Annahmepolitik 

¶ Prüfung der Angemessenheit der Rückversicherungsvereinbarungen 

¶ Überwachung der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

¶ Mitwirkung bei der wirksamen Umsetzung des Risikomanagementsystems, insbesondere im Hinblick auf die Schaffung von 

Risikomodellen, die der Berechnung der Kapitalanforderung zugrunde liegen 

Die konkreten Schwerpunkte im Jahr 2019 lagen vor allem auf folgenden Punkten: 

¶ Weitere Etablierung der Schlüsselfunktion in bestehenden Prozessen sowie Weiterentwicklung des Berichtswesens an den 

Vorstand 

¶ Erstellung des VMF-Berichts  

¶ Konsequente und strukturierte Nachverfolgung der getätigten Feststellungen im VMF-Bericht 

¶ Laufendes Berichtswesen an den Vorstand über aktuelle Entwicklungen 

¶ Weiterentwicklung der bestehenden Validierungsprozesse der versicherungstechnischen Rückstellungen 

Risikomanagementfunktion  

Die Risikomanagementfunktion ist einerseits auf der Ebene der UNIQA Insurance Group AG und andererseits auf der Ebene 

jeder Versicherungsgesellschaft der UNIQA Group eingerichtet. Die Risikomanagementfunktion der UNIQA Insurance Group 

AG berichtet unmittelbar an den Holding-Vorstand. Organisatorisch ist sie dem CFRO unterstellt. Die Risikomanagementfunktion 

ist für die effiziente Umsetzung des Risikomanagementsystems und dessen Monitoring verantwortlich. Die Schlüsselfunktion 

hat dabei die Pflicht, die Identifikation der Risiken der UNIQA Group zu koordinieren und unabhängig zu bewerten. Der Risiko-

managementfunktion kommt eine den Vorstand stark unterstützende und beratende Rolle zu. Sie muss in alle wesentlichen 

Geschäftsentscheidungen eingebunden sein. Eine enge Kooperation mit der aktuariellen Funktion ist maßgeblich für die Erfül-

lung der Hauptaufgaben. Im Rahmen des internen Modells kommen der Risikomanagementfunktion zusätzliche Aufgaben zu. 

Nachfolgend sind die Aufgaben der Risikomanagementfunktion auf Gruppenebene angeführt: 
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¶ Entwicklung und Vorbereitung der Risikostrategie 

¶ Bestimmung des Risikoappetits und der Risikopräferenz der UNIQA Group und Allokation des ökonomischen Kapitals für 

die operativen Gesellschaften 

¶ Risikoidentifikation, Monitoring und Berichtswesen der relevanten Gruppenrisiken 

¶ Berechnung des Risikokapitals der UNIQA Group 

¶ Ausführung, Implementierung und Betreuung des einheitlichen Risikomanagementprozesses auf Gruppenebene gemäß 

den Konzernstandards 

¶ Vorbereitung und Aufrechterhaltung von Standards für die spezifischen Risikomanagementprozesse für alle Risikokatego-

rien 

¶ Vorbereitung und Überwachung von Risikolimits der UNIQA Group 

Im Rahmen des internen Modells: 

¶ Konzeption und Umsetzung des internen Modells 

¶ Test, Validierung und Dokumentation des internen Modells 

¶ Dokumentation des Modells 

¶ Erstellung zusammenfassender Berichte 

¶ Sicherstellung der laufenden Informierung des Holding-Vorstands 

 

Compliance-Funktion 

Die Compliance-Funktion ist einerseits auf der Ebene der UNIQA Insurance Group AG und andererseits auf der Ebene jeder 

Versicherungsgesellschaft der UNIQA Group eingerichtet. 

Die Compliance-Funktion der UNIQA Insurance Group AG berichtet vierteljährlich an den Holding-Vorstand sowie an das 

Risk Committee. Die Compliance-Funktion berichtet vierteljährlich auch an den Holding-Aufsichtsrat und an den Aufsichtsrat der 

UNIQA International AG und jährlich an den Prüfungsausschuss des Holding-Aufsichtsrats. Organisatorisch untersteht sie dem 

CFRO. Die Ausübung der Compliance-Funktion ist unabhängig von weiteren Governance- und Schlüsselfunktionen. 

Die Compliance-Funktion stellt einen Teil des internen Kontrollsystems dar (§ 117 VAG 2016) und hat die Aufgaben der 

Überwachung der Einhaltung der Anforderungen sowie der Beurteilung der Angemessenheit der vom Unternehmen zur Verhin-

derung von Non-Compliance getroffenen Maßnahmen. In der Group Compliance Policy wird das Compliance-Programm, beste-

hend aus Compliance-Aufgaben und daraus resultierenden Maßnahmen, beschrieben, welches das Kernelement darstellt, um 

die Einhaltung der externen und - in weiterer Folge - der internen Vorschriften sicherzustellen. Des Weiteren werden Rahmen-

bedingungen und Mindeststandards für die Einrichtung der Compliance-Funktion (u. a. nach Solvency II) festgelegt. Außerdem 

werden in dieser Policy Compliance-relevante Themengebiete definiert, eine Kompetenzverteilung vorgenommen sowie Ab-

grenzungsfragen zu den anderen drei Governance-Funktionen nach Solvency II beantwortet.  

 

Die Compliance-Funktion der UNIQA Group auf Gruppenebene hat folgende Aufgaben:  

Steuerung: 

¶ Die UIG Compliance-Funktion ist für die Steuerung der Compliance in der UNIQA Group zuständig, um Anforderungen an 

die Compliance-Funktionen auf dem aktuellen Stand zu halten und regulatorischen Vorgaben zu entsprechen. 

 

Frühwarnsystem: 

¶ Zurverfügungstellung der Erkenntnisse in einer geeigneten Form an die lokalen Compliance-Funktionen 
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¶ Beratung des UIG Vorstands hinsichtlich etwaiger (oben genannter) Entwicklungen 

¶ Erkennen und Beurteilen von Entwicklungen (Änderungen, Neuerungen, Trends) im nationalen und internationalen Rechts-

umfeld sowie im regulatorischen Umfeld, rechtlich (un)verbindlichen Vorgaben (z. B. EIOPA-Verlautbarungen, IAIS Stan-

dards), Gesetzesentwürfen und laufenden Gerichtsverfahren 

Interne Vorschriften: 

¶ Entwicklung, Vorgabe und Erlass von Compliance-relevanten internen Vorschriften (Policy, Standard etc.) inklusive Anwei-

sungen für deren Umsetzung in der UNIQA Group, um einheitliche Mindeststandards sicherzustellen 

¶ Schulungen: 

Organisation und Durchführung von (regelmäßigen) Compliance-Schulungen (z. B. Compliance-Konferenzen, Compliance-

Vorträge oder -Präsentationen) für Mitarbeiter der lokalen Compliance-Funktion 

¶ Beratung der lokalen Vorstände bzw. der lokalen Compliance-Funktion 

¶ Durchführung des Compliance-Plans 

¶ Anhörungs- bzw. Mitspracherecht bei der Bestellung der lokalen Compliance-Funktion 

¶ Compliance-Entwicklung und Vorgabe folgender Methodik und Tools, um einheitliche Mindeststandards für die gesamte 

UNIQA Group sicherzustellen: Compliance-Risikoanalyse, Compliance-Prüfung, Compliance-Tools für unterschiedliche 

ThemengebieteMethodik und Tools zur Analyse bzw. Überprüfung der  

¶ Compliance-Plan: 

Prüfung (und Stellungnahme) des durch den Lokalen Compliance-Verantwortlichen vorgelegten Compliance-Plans und Vor-

schlag etwaiger Änderungen  

¶ Durchführung (regelmäßiger) Company Visits gemäß Compliance-Plan 

¶ Compliance-Bericht: 

Compliance-Berichte an den Holding-Vorstand, den Holding-Aufsichtsrat, den Aufsichtsrat der UNIQA International AG, den 

Prüfungsausschuss des Holding-Vorstands, das RICO. Die Häufigkeit und der Inhalt der Compliance-Berichte sind in der Richt-

linie "Group Compliance Policy und Standard" definiert. 

Funktion der Internen Revision 

Die Interne Revision ist einerseits auf der Ebene der UNIQA Insurance Group AG und andererseits auf der Ebene jeder Versi-

cherungsgesellschaft der UNIQA Group eingerichtet. 

Die Interne Revision der UNIQA Insurance Group AG war mit Zustimmung der Finanzmarktaufsicht in ein 100-prozentiges 

Tochterunternehmen der UNIQA Group, die UNIQA Group Audit GmbH (UGA), ausgelagert. (Bescheid vom 9. September 2008, 

GZ FMA-VU144.610/0001-VPN/2008) 

Die UGA als übertragende Gesellschaft wurde mit der UNIQA Insurance Group AG als übernehmende Gesellschaft ver-

schmolzen, die Verschmelzung wurde mit der am 1. Oktober 2019 erfolgten Eintragung in das Firmenbuch wirksam. Die Ausla-

gerungsbeziehung zwischen der UNIQA Insurance Group AG und der UGA ist mit der Verschmelzung erloschen, und die UNIQA 

Insurance Group AG wickelt die Funktion ĂInterne Revisionñ im eigenen Unternehmen ab. 

Die Interne Revision berichtet unmittelbar an den Holding-Vorstand. Organisatorisch ist sie dem CEO sowie dem CFRO 

unterstellt. Weiters berichtet die Interne Revision vierteljährlich an den jeweils zuständigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats bzw. 

an den Prüfungsausschuss. Inhalt dieser Berichterstattung sind die Prüfgebiete und wesentliche Prüfungsfeststellungen zu den 

im betroffenen Quartal durchgeführten Prüfprojekten. 

Die Ausübung der Funktion der Internen Revision ist eine ausschließliche und kann nicht gemeinsam mit anderen revisions-

fremden Funktionen ausgeübt werden. Dies garantiert deren Unabhängigkeit und gewährleistet somit eine strikte Überwachung 

und Bewertung der Effizienz des internen Kontrollsystems und anderer Komponenten des Governance-Systems. 

  

In Ausübung dieser Funktion unterstützt die Interne Revision die Unternehmensleitung der UNIQA Insurance Group AG sowie 

die Unternehmensleitungen der Gesellschaften der UNIQA Group in ihrer Führungs- und Überwachungsfunktion. Sie erbringt 

unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und 
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Geschäftsprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die UNIQA Group bei der Erreichung ihrer Ziele. Sie prüft und bewertet die 

Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagements, des internen Kontrollsystems, der Führungs- und Überwachungs-

prozesse, der Compliance-Organisation und weiterer Bestandteile des Governance-Systems und hilft, diese zu verbessern. Die 

Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Zielorientiertheit des Ge-

schäfts und des Betriebs ist fixer Bestandteil der Tätigkeit. 

Die Interne Revision nimmt ihre Aufgaben selbstständig, unabhängig, objektiv und prozessunabhängig wahr. Sie unterliegt 

bei der Prüfungsdurchführung, der Berichterstattung und der Wertung der Prüfungsergebnisse keinerlei Weisungen. 

Die Aufgaben der Internen Revision, einschließlich deren Aufgaben als Konzernrevision, sind wie folgt zusammengefasst: 

¶ Gesamtverantwortung für alle revisionsspezifischen Aktivitäten der Gesellschaften der UNIQA Group 

¶ Absicherung der Umsetzung der Konzernstrategie 

¶ Festlegung der Revisionsstrategie sowie der Qualitätskriterien und Sicherstellung der Einhaltung 

¶ Eskalationsmanagement in Revisionsangelegenheiten 

¶ Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen revisionsspezifischen Berichterstattung 

¶ Erstellung des risikobasierten Mehrjahresrevisionsplans für die Konzernrevision und, falls erforderlich, Einholung der Ge-

nehmigung der rechtlich befugten Organe bei wesentlichen Veränderungen des Revisionsplans 

¶ Durchführung von planmäßigen Prüfungen und Sonderrevisionen in den Gesellschaften der UNIQA Group 

¶ Einleitung von Sonderprüfungen der Konzernrevision bei Gefahr in Verzug 

¶ Jährliche Berichterstattung über die Erfüllung des Revisionsplans 

¶ Definition und Harmonisierung der Revisionsstandards einschließlich Arbeitsanweisungen innerhalb der gesamten UNIQA 

Group 

¶ Monitoring der Effektivität und Funktionsfähigkeit der lokalen Revisionseinheiten 

Asset-Management  

Die Asset-Management-Funktion wurde von der UNIQA Insurance Group AG mit Zustimmung der Finanzmarktaufsicht an die 

UNIQA Capital Markets GmbH (UCM) ausgelagert. Die UCM ist ein 100-Prozent-Tochterunternehmen der UNIQA Insurance 

Group AG. Die Hauptaufgabe der UCM besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen für die Konzerngesellschaften der 

UNIQA Group. Hierbei handelt es sich um die Dienstleistungen des Portfoliomanagements sowie der Anlageberatung. Weiters 

ist die UCM auch als delegierter Fondsmanager für österreichische Fonds tätig, in die operative Gesellschaften der UNIQA 

Group investiert sind.  

Die Asset-Management-Funktion der UNIQA Insurance Group AG berichtet an den Holding-Vorstand. Organisatorisch un-

tersteht sie dem CEO. 

Die Aufgaben der Asset-Management-Funktion der UNIQA Insurance Group AG sind auf Gruppenebene wie folgt zusam-

mengefasst: 

¶ Anlageberatung 

¶ Portfolioverwaltung 

¶ Annahme und Übermittlung von Aufträgen 

¶ Management von Beteiligungen 

¶ Taktische Asset Allocation 

¶ Research 

¶ Beratung betreffend die strategische Asset Allocation 

¶ Monatlicher Report über die Entwicklung des Finanzportfolios  

Im Rahmen der Portfolioverwaltung werden insbesondere folgende Tätigkeiten erbracht: 

¶ Kauf und Verkauf von Wertpapieren und derivativen Instrumenten im Namen und auf Rechnung der UNIQA Insurance Group 

AG  

¶ Verfügungsberechtigung über die Finanzinstrumente im Namen und auf Rechnung der UNIQA Insurance Group AG 
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¶ Umwandlung oder Austausch der Finanzinstrumente 

¶ Ausübung von Rechten hinsichtlich der Finanzinstrumente 

Ausdrücklich ausgenommen vom Umfang der Tätigkeiten der UCM sind: 

¶ Kauf und Verkauf von Immobilien 

¶ Vergabe und Management von Refinanzierungskrediten 

¶ Fondsmanagement in Bezug auf fondsgebundene Versicherungsprodukte 

¶ Verwaltung und Verwahrung von Wertpapieren 

¶ Finanzbuchhaltung 

¶ Abrechnung von Transaktionen 

Rückversicherung 

Die Schlüsselfunktion Rückversicherung der UNIQA Insurance Group AG berichtet direkt an den Holding-Vorstand und unter-

stützt diesen bei der Entwicklung und Formulierung von Rückversicherungsstrategien und entsprechenden Richtlinien. Ihr ob-

liegt die gruppenweite Gewährleistung von einheitlichen organisatorischen Maßnahmen und Prozessen, die sowohl eine gleich-

artige und effiziente Umsetzung der Konzernvorgaben ermöglichen als auch allgemeinen Compliance- und Governance-Anfor-

derungen gerecht werden. 

Weiterhin obliegen ihr die Beratung und die fachliche Unterstützung der Konzerngremien und der lokalen Vorstände bezüg-

lich allgemeiner Rückversicherungsthemen sowie der speziellen rückversicherungsrelevanten Ziele der UNIQA Group. Der Be-

rücksichtigung und der Überwachung eines marktkonformen Handelns sowohl in sachlicher als auch in materieller Hinsicht 

kommt dabei besondere Bedeutung zu. Des Weiteren gehören der Aufbau und die Gewährleistung eines umfassenden Repor-

tings zu allen Rückversicherungsaktivitäten innerhalb der UNIQA Group zu den Aufgaben der Schlüsselfunktion Rückversiche-

rung. 

Die Aufgaben der Schlüsselfunktion Rückversicherung umfassen: 

¶ Ausarbeitung und Implementierung von Richtlinien zur Handhabung der Rückversicherung in der UNIQA Group 

¶ Übertragung strategischer Ziele der Holding in einheitliche Prozesse und deren Kontrolle 

¶ Unterstützung des Holding-Vorstands bei der Entwicklung und Formulierung von Rückversicherungsstrategien und entspre-

chenden Richtlinien 

¶ Gewährleistung von gruppenweit einheitlichen organisatorischen Maßnahmen und Prozessen zur gleichartigen und effi-

zienten Umsetzung der Gruppenvorgaben 

¶ Beratung und fachliche Unterstützung des Holding-Vorstands und der Vorstände der Versicherungsgesellschaften der 

¶ UNIQA Group 

¶ Berücksichtigung und Überwachung eines marktkonformen Handelns sowohl in sachlicher als auch in materieller Hinsicht 

¶ Gewährleistung eines umfassenden Reportings zu allen Rückversicherungsaktivitäten innerhalb des Konzerns 

¶ Gewährleistung der Berücksichtigung folgender Anforderungen bei der Ausgestaltung der internen und der externen Rück-

versicherungsbeziehungen: 

o Minimierung des lokalen Risikokapitalbedarfs durch bedarfsgerechte, maßgeschneiderte Rückversicherungsstruk-

turen 

o Ermittlung auf Basis regelmäßiger lokaler Risikobewertungen 

o Konzernweite, maximale Nutzung von Diversifikationseffekten 

o Optimierung des Konzern-Selbstbehalts 

o Bestmögliche Reduktion von Volatilitäten 

o Zentraler Einkauf von effizienten Retrozessionskapazitäten zur weiteren Reduktion des Risikokapitals auf Grup-

penebene 
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B.1.4 Vergütung 

Grundsätze der Vergütung 

Ziel der Vergütungsstrategie von UNIQA ist es, eine Balance zwischen Markttrends, gesetzlichen und regulatorischen Anfor-

derungen sowie Erwartungen der Aktionäre und der 

Positionsinhaber zu erreichen. Die Kernprinzipien 

von UNIQA in Bezug auf Vergütung umfassen: 

Die interne Gerechtigkeit umfasst die faire Vergü-

tung von Personen innerhalb einer Einheit/Abteilung 

auf Basis der jeweiligen Position und individueller 

Charakteristika. 

Die Überprüfung der externen Wettbewerbsfähig-

keit erfolgt über externe Gehaltsvergleiche, die si-

cherstellen sollen, dass UNIQA Vergütungspakete 

dazu beitragen, qualifizierte Personen für das Unter-

nehmen zu gewinnen, zu motivieren und langfristig 

zu binden. 

Abbildung 11: Kernprinzipien der Vergütung 

Mit dem Ziel der Prävention einer überhöhten Risikofreudigkeit werden Größe und Struktur der Vergütungspakete bzw. die ge-

wählten Vergütungselemente abhängig von den Risikotypen, denen die Rolle ausgesetzt ist, unter Miteinbeziehung der gesetz-

lichen Anforderungen gestaltet. Darüber hinaus muss die ökonomische Nachhaltigkeit, die sich auf die Einhaltung der Personal-

kostenbudgets und die Kontrolle des Einflusses der Personalkosten auf die kurz- und langfristige Gewinn- und Verlustrechnung 

bezieht, gewährleistet sein. 

Bei der Gestaltung und Überprüfung von Gehaltspaketen sind die Geschäftsstrategie von UNIQA sowie langfristige strategi-

sche Pläne wesentliche Faktoren. Die Performance und der Beitrag der Personen, Teams, Bereiche und Gesellschaften zum 

Erfolg von UNIQA werden durch leistungsabhängige, variable Vergütungskomponenten in das Vergütungspaket integriert. 

Fixe Vergütung 

Das Jahresgrundgehalt ist jene fixe Vergütungskomponente, die auf Basis der Verantwortung, der Komplexität und des Hierar-

chielevels der Position sowie individueller Charakteristika wie Erfahrung, Fähigkeiten, Talent und Potenzial unter Berücksichti-

gung externer Gehaltsvergleiche festgelegt wird. 

Bei der Höhe des Jahresgrundgehalts ist darauf zu achten, dass eine angemessene Balance zwischen dem Jahresgrund-

gehalt und der variablen Vergütung sichergestellt ist, um eine übermäßig hohe Abhängigkeit von variablen Vergütungselementen 

und damit verbunden eine überhöhte Risikofreudigkeit zu vermeiden. 

Variable Vergütung 

UNIQA bietet Vorstandsmitgliedern und Führungskräften neben der fixen Vergütung auch die Perspektive einer leistungsabhän-

gigen, variablen Vergütungskomponente. Ziel ist es, eine unmittelbare Verbindung zwischen den wirtschaftlichen Zielen bzw. 

der Performance des Unternehmens und der Vergütung herzustellen. 

Ein Jahresbonus und ein individueller Bonus als kurzfristige variable Vergütung (Short-Term Incentive, STI) werden zur Ver-

fügung gestellt. 

Das maximal erreichbare STI für Vorstandsmitglieder der UNIQA Insurance Group AG, der UNIQA Österreich Versicherun-

gen AG und der UNIQA International AG beträgt 100 Prozent des Jahresgrundgehalts. 

Die erste Führungsebene unter den oben angeführten Vorstandsmitgliedern hat einen durchschnittlichen Prozentsatz von 

rund 23 Prozent. 

Das STI für Vorstände der ausländischen Tochterunternehmen ist mit 30 Prozent des Jahresgrundgehalts festgelegt. 

Für die Vorstandsmitglieder der UNIQA Insurance Group AG, der UNIQA Österreich Versicherungen AG und der UNIQA Inter-

national AG wird als langfristige variable Vergütung zusätzlich jährlich ein Long-Term Incentive (LTI) gewährt. 
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Kurzfristige variable Vergütung  

Jahresbonus 

Die tatsächliche Höhe des Jahresbonus hängt von der Erreichung der zu Beginn eines Geschäftsjahres festgelegten Gruppen-

ziele und regionalen Ziele ab. 

Deferred Bonus 

Gemäß den regulatorischen Anforderungen nach Solvency II wird ein signifikanter Teil des Jahresbonus als Deferred Bonus 

(Ăaufgeschobener Bonusñ) allokiert, um das Erfordernis einer aufgeschobenen variablen Komponente zu erf¿llen. Die Auszah-

lung des Deferred Bonus hängt von der Solvenzquote von UNIQA in einem Betrachtungszeitraum von drei Jahren ab, die im 

Rahmen einer Nachhaltigkeitsprüfung festgestellt wird. 

Individueller Bonus 

Der individuelle Bonus orientiert sich an der Erreichung individueller bzw. ressortspezifischer Ziele. 

Langfristige variable Vergütung ð Aktienbasierte Vergütung 

Das Long-Term Incentive (LTI) ist eine anteilsbasierte Vergütungskomponente mit Barausgleich, das abhängig von der Perfor-

mance der UNIQA Aktie, der P&C Net Combined Ratio und des Return on Risk Capital auf Basis von jährlichen virtuellen Inves-

titionsbeträgen in UNIQA Aktien nach einer Laufzeit von jeweils vier Jahren Einmalzahlungen vorsieht. Höchstgrenzen sind 

vereinbart. Das LTI ist mit einer jährlichen Investitionsverpflichtung der Vorstandsmitglieder in UNIQA Aktien mit einer Behaltefrist 

von jeweils vier Jahren verbunden. 

Die Systematik steht im Einklang mit Regel 27 des Österreichischen Corporate Governance Kodex in der zum Abschluss-

zeitpunkt geltenden Fassung.  

Altersvorsorge und vergleichbare Leistungen 

Mit den Vorstandsmitgliedern der UNIQA Insurance Group AG, der UNIQA Österreich Versicherungen AG und der UNIQA Inter-

national AG sind Ruhebezüge, eine Berufsunfähigkeitsversorgung sowie eine Witwen- und Waisenversorgung vereinbart, für 

die Versorgungsanwartschaften gegenüber der Valida Pension AG bestehen. Der Ruhebezug fällt grundsätzlich ab Vollendung 

des 65. Lebensjahres an. Bei einem früheren Pensionsanfall reduziert sich der Pensionsanspruch: Die Auszahlung der Pension 

erfolgt frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres. Für die Berufsunfähigkeits- und die Hinterbliebenenversorgung sind 

Sockelbeträge als Mindestversorgung vorgesehen. Das Versorgungswerk bei der Valida Pension AG wird von UNIQA über 

laufende Beitragszahlungen für die einzelnen Vorstandsmitglieder finanziert. Ausgleichszahlungen an die Valida Pension AG 

fallen an, wenn Vorstandsmitglieder vor Vollendung des 65. Lebensjahres ausscheiden (kalkulatorische Beitragszahlungsdauer 

zur Vermeidung von Überfinanzierungen). 

Aktivbezüge von Vorstandsmitgliedern  

Die UNIQA Insurance Group AG ist die Konzernobergesellschaft von UNIQA und die Aktivbezüge der Vorstandsmitglieder be-

liefen sich im Berichtsjahr auf 3.183 Tausend Euro (2018: 3.356 Tausend Euro). Die Pensionskassenbeiträge der Vorstandsmit-

glieder beliefen sich auf 359 Tausend Euro (2018: 359 Tausend Euro). Die Aufwendungen für Pensionen der ehemaligen Vor-

standsmitglieder und deren Hinterbliebener beliefen sich im Berichtsjahr auf 2.766 Tausend Euro (2018: 2.492 Tausend Euro). 

Die Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 739 Tausend Euro. Für 

die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 wurden Vergütungen in Höhe von 745 Tausend Euro rückgestellt. An Sitzungsgeldern und 

Barauslagen wurden im Geschäftsjahr 72 Tausend Euro (2018: 67 Tausend Euro) ausbezahlt. 

B.1.5 Wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

Unternehmen von UNIQA unterhalten diverse geschäftliche Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen. 

Als nahestehende Unternehmen wurden gemäß IAS 24 jene Unternehmen identifiziert, die entweder einen beherrschenden 

oder einen maßgeblichen Einfluss auf UNIQA ausüben. Zum Kreis der nahestehenden Unternehmen gehören auch die nicht 

konsolidierten Tochterunternehmen, assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen von UNIQA. 
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Zu den nahestehenden Personen gehören die Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen im Sinne von IAS 24 sowie 

deren nahe Familienangehörige. Erfasst sind hierbei insbesondere auch die Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen 

jener Unternehmen, die entweder einen beherrschenden oder einen maßgeblichen Einfluss auf UNIQA ausüben, sowie deren 

nahe Familienangehörige. 

 

Tabelle 14: Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen 

 

Tabelle 15: Transaktionen mit nahestehenden Personen 

Für das Geschäftsjahr 2019 werden in den Folgejahren 2020 und 2023 voraussichtliche Auszahlungen (STI) in Höhe von ins-

gesamt 1,6 Millionen Euro erfolgen. 

 

B.2 ANFORDERUNGEN AN DIE FACHLICHE QUALIFIKATION UND PERSÖNLICHE ZUVERLÄSSIGKEIT 

Im Einklang mit der Solvency-II-Richtlinie hat die UNIQA Group die Anforderungen an die fachliche Qualifikation (ĂFitñ) und 

persºnliche Zuverlªssigkeit (ĂProperñ) von Personen, die das Unternehmen tatsächlich leiten oder andere Schlüsselfunktionen 

innehaben, festgelegt. 

Dieser Personenkreis umfasst Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Inhaber der Governance-Funktionen 

(Risikomanagement, Compliance, Interne Revision, Versicherungsmathematik) und anderer Schlüsselfunktionen gemäß der 

Group Governance Policy. 

Ziel dieser Anforderungen ist es, sicherzustellen, dass die relevanten Personen fachlich qualifiziert und persönlich zuverläs-

sig sind. 

In diesem Zusammenhang wurde ein Prozess zur Durchführung von Eignungsbeurteilungen und zur Dokumentation der Ergeb-

nisse implementiert, um zu gewährleisten, dass Personen zum Zeitpunkt der Bestellung in eine relevante Funktion und auch 

fortlaufend die Fit-&-Proper-Anforderungen erfüllen. 

Es wird zwischen Anforderungen an Vorstände und Aufsichtsräte sowie Anforderungen an Inhaber von Schlüsselfunktionen 

unterschieden.  
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Vorstände und Aufsichtsräte 

Die Anforderungen an die fachliche Qualifikation von Vorständen und Aufsichtsräten umfassen ein Minimum an Know-how und 

Erfahrung in folgenden Bereichen: 

¶ Versicherungs- und Finanzmärkte 

¶ Geschäftsstrategie und -modell 

¶ Governance-System 

¶ Finanz- und aktuarielle Analysen 

¶ Regulatorische Rahmenbedingungen und Anforderungen 

Dabei gilt jedoch das Prinzip der kollektiven fachlichen Qualifikation. Das bedeutet, dass nicht jedes Mitglied des Vorstands oder 

des Aufsichtsrats sämtliche der oben genannten Anforderungen erfüllen muss, sondern die Vorstände bzw. Aufsichtsräte ge-

meinsam die Anforderungen erfüllen müssen. Dieses Wissen soll eine solide und umsichtige Führung sicherstellen. 

Die Anforderungen an die persönliche Zuverlässigkeit umfassen: 

¶ Keine relevanten strafrechtlichen Vergehen 

¶ Keine relevanten Dienstvergehen oder Ordnungswidrigkeiten 

¶ Ehrlichkeit, Ruf, Integrität, Freiheit von Interessenkonflikten, persönliches Wohlverhalten und finanzielle Integrität 

Inhaber von Schlüsselfunktionen 

Die Anforderungen an die fachliche Qualifikation von Inhabern von Schlüsselfunktionen umfassen mindestens folgende Qualifi-

kationen, Erfahrungen und Kenntnisse: 

¶ Für die Funktion erforderliche Ausbildungsabschlüsse, Trainings und technische Fähigkeiten 

¶ Für die Funktion erforderliches Fachwissen 

¶ Mindestens dreijährige Berufserfahrung in einem für die Funktion relevanten Bereich und/oder in einer ähnlichen Branche 

¶ Sonstige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen gemäß Stellenausschreibung 

Die Anforderungen an die persönliche Zuverlässigkeit umfassen: 

¶ Keine relevanten strafrechtlichen Vergehen 

¶ Keine relevanten Dienstvergehen oder Ordnungswidrigkeiten 

¶ Ehrlichkeit, Ruf, Integrität, Freiheit von Interessenkonflikten, persönliches Wohlverhalten und finanzielle Integrität 

Folgende zusätzliche Anforderungen werden für die Governance-Funktionen von UNIQA definiert: 

Versicherungsmathematische (aktuarielle) Funktion  

¶ Anerkannter Aktuar gemäß den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen 

¶ Fähigkeit, das Unternehmen nach außen zu repräsentieren sowie die Positionen des Unternehmens vor lokalen Behörden 

zu argumentieren 

¶ Fähigkeit, sich unabhängig von anderen Abteilungen innerhalb des Unternehmens eine fundierte Meinung zu bilden und 

daraus resultierende Standpunkte zu vertreten 

¶ Fähigkeit, Unregelmäßigkeiten im Unternehmen zu erkennen und diese an den Vorstand zu melden 

Risikomanagementfunktion  

¶ Aktuarielle oder wirtschaftliche Ausbildung 

¶ Aktuarielles Know-how, Bilanzierungskenntnisse 

¶ Sehr gute Kenntnisse der Solvency-II-Berechnungsprinzipien 

¶ Sehr gute Kenntnisse des Risikomanagementprozesses 
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Compliance-Funktion 

¶ Ausreichende Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen, um ein solides und vorsichtiges Management zu gewähr-

leisten  

¶ Persönliche Zuverlässigkeit 

¶ Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Betriebswissenschaften 

Funktion der Internen Revision 

¶ Ausreichende Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen, um ein solides und vorsichtiges Management zu gewähr-

leisten 

¶ Unabhängigkeit und Ausschließlichkeit 

¶ Objektivität 

¶ Fähigkeit zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Geschäftsbetriebs sowie der An-

gemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und der anderen Bestandteile des Governance-Systems 

 

Prozess zur Prüfung der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Zuverlässigkeit 

Die für die jeweilige Funktion erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen werden in den Stellenbeschreibungen 

definiert. Darüber hinaus werden Kriterien für die persönliche Zuverlässigkeit festgelegt. 

Die Prüfung der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Zuverlässigkeit ist im internen und externen Rekrutierungs-

prozess integriert, und die Zuständigkeiten der im Prozess involvierten Personen sind klar zugeordnet. 

Im Rahmen des Rekrutierungsprozesses werden entsprechende Nachweise, Unterlagen bzw. Informationen zu Prüfungs- 

und Dokumentationszwecken eingeholt. 

Der interne und externe Rekrutierungsprozess wird in folgender Grafik zusammenfassend dargestellt: 
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Abbildung 12: Prozess zur Prüfung der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Zuverlässigkeit 

Prüfung von Vorständen und Aufsichtsräten  

Die für die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Zuverlässigkeit erforderlichen Nachweise und Informa-

tionen werden von Group Human Resources in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Generalsekretariat und/oder der Rechts-

abteilung gesammelt. Nach erfolgter Ersteinschätzung gibt Group Human Resources eine Empfehlung an den jeweiligen Auf-

sichtsratsvorsitzenden bzw. das jeweilige Aufsichtsratsmitglied ab, der bzw. das die Fit-&-Proper-Beurteilung durchführt. 

Prüfung von Schlüsselfunktionen 

Die Prüfung und die Beurteilung der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Zuverlässigkeit von Schlüsselfunktionen er-

folgt durch den direkten Vorgesetzten mit Unterstützung der Abteilung Human Resources. Die Abteilung Human Resources 

sammelt die erforderlichen Nachweise, um die Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverlässigkeit 

zu beurteilen. Basierend auf einer ersten Einschätzung gibt die Abteilung Human Resources eine Empfehlung an den zuständi-

gen Vorgesetzten ab, der die Fit-&-Proper-Beurteilung durchführt und die Entscheidung betreffend die Besetzung der Schlüs-

selfunktion trifft. 

Ergebnis der Beurteilung 

Eine positive Gesamtbeurteilung (ĂFit & Properñ) wird vorgenommen, wenn die fachliche Eignung und die persönliche Zuverläs-

sigkeit den festgelegten Kriterien und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 
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Sofern die relevante Person als fachlich qualifiziert und persönlich zuverlässig eingestuft wird, ist zudem die Zustimmung des 

zuständigen Aufsichtsorgans einzuholen. 

Wenn die Anforderungen an die fachliche Qualifikation oder die persönliche Zuverlässigkeit nicht zur Gänze erfüllt werden, 

ist es möglich, einen Maßnahmenplan für die ehestmögliche Sicherstellung der Eignung der betreffenden Person zu definieren. 

Das Ausmaß des jeweiligen Mangels wird in die Beurteilung einbezogen. 

Die Definition der Maßnahmen und des entsprechenden Zeitplans erfolgt durch die für die Fit-&-Proper-Beurteilung zustän-

dige Person in Abstimmung mit der Abteilung Human Resources. 

Bei Nichterfüllung der Kriterien kann die Person die Funktion nicht ausüben. 

Neubeurteilung  

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Inhaber von Schlüsselfunktionen sind verpflichtet, die für ihre Fit-&-Proper-

Beurteilung zuständige Person über wesentliche Änderungen betreffend ihre fachliche Qualifikation und persönliche Zuverläs-

sigkeit bzw. die Dokumentation, Erklärungen oder andere Informationen, die sie im Rahmen der erstmaligen Prüfung abgegeben 

haben, zu informieren. Die zuständige Person entscheidet daraufhin, ob eine Neubeurteilung notwendig ist. Darüber hinaus gibt 

es klar definierte Ereignisse, bei deren Eintreten eine Neubeurteilung durchgeführt werden muss. Der Prozess der Neubeurtei-

lung ist dem Prozess für die erstmalige Prüfung der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Zuverlässigkeit gleichgestellt. 

Kontinuierliche Erfüllung der Anforderungen  

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Inhaber von Schlüsselfunktionen sind verpflichtet, sich kontinuierlich wei-

terzubilden, um die laufende Erfüllung der Anforderungen sicherzustellen. Dies wird jährlich im Rahmen des Fit-&-Proper-Pro-

zesses geprüft. 

B.3 RISIKOMANAGEMENTSYSTEM EINSCHLIEßLICH DER UNTERNEHMENSEIGENEN RISIKO- UND 

SOLVABILITÄTSBEURTEILUNG 

B.3.1 Allgemeines 

Das Risikomanagementsystem als Bestandteil des Governance-Systems dient der Identifikation, der Bewertung und der Über-

wachung von kurz- und langfristigen Risiken, denen die UNIQA Group und ihre Gesellschaften ausgesetzt sind. Die gruppenin-

ternen Leitlinien dienen als Basis für einheitliche Standards auf unterschiedlichen Unternehmensebenen innerhalb der UNIQA 

Group. Diese beinhalten eine detaillierte Beschreibung der Prozess- und Organisationsstruktur. 

B.3.2 Risikomanagement, Governance und Organisationsstruktur  

Die Organisationsstruktur des Risikomanagementsystems reflektiert das Konzept der ĂThree Lines of Defenceñ. Es wird in der 

Folge klar definiert. 

First Line of Defence: Risikomanagement innerhalb der Geschäftstätigkeit 

Die für die Geschäftstätigkeiten verantwortlichen Personen sind für den Aufbau und die Instandhaltung eines angemessenen 

Kontrollumfelds zuständig. Als Resultat dessen können Geschäfts- und Prozessrisiken identifiziert und überwacht werden. 

Second Line of Defence: Aufsichtsfunktionen inklusive der Risikomanagementfunktion  

Die Risikomanagementfunktion und die Aufsichtsfunktionen, wie zum Beispiel das Controlling, überwachen die Geschäftsaktivi-

täten ohne Eingriff in operative Entscheidungswege. 

Third Line of Defence: interne Prüfung durch die Interne Revision  

Diese ermöglicht eine unabhängige Überprüfung der Gestaltung und Effektivität des gesamten internen Kontrollsystems, inklu-

sive des Risikomanagements und der Compliance. 

Die Organisationsstruktur des Risikomanagementsystems sowie die wesentlichsten Verantwortungen innerhalb der UNIQA 

Group sind im Folgenden dargestellt: 



 

 

 

41 2019 / UNIQA GROUP 

 

Abbildung 13: Organisationsstruktur des Risikomanagementsystems 

Die relevanten Verantwortlichkeiten sind in der oben stehenden Übersicht entsprechend dargestellt. Darüber hinaus wird der 

Aufsichtsrat der UNIQA Insurance Group AG in den Aufsichtsratssitzungen über die Risikoberichterstattung umfassend infor-

miert. 

B.3.3 Risikostrategie 

Die Risikostrategie beschreibt, wie das Unternehmen mit Risiken umgeht, die eine potenzielle Gefahr für das Erreichen strate-

gischer Geschäftsziele darstellen. Die Hauptziele sind die Erhaltung und der Schutz der finanziellen Stabilität und der Reputation 

und weiters die Profitabilität der UNIQA Group, um dadurch die Verpflichtungen gegenüber Kunden sowie Share- und Stakehol-

dern einhalten zu können. 

Die Risikostrategie wird von der Risikomanagementfunktion der UNIQA Group vorbereitet und durch den Vorstand der 

UNIQA Group sowie in weiterer Folge durch den Aufsichtsrat der UNIQA Group beschlossen. 

Ein zentrales Element der Risikostrategie bildet die Festlegung des Risikoappetits. Die UNIQA Group bevorzugt Risiken, die 

sie beeinflussen und nach einem erprobten Modell effizient und effektiv steuern kann. Versicherungstechnische Risiken stehen 

dabei im Vordergrund des Risikoprofils. 

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die definierte Risikopräferenz, aufgegliedert nach Risikokategorie: 
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Die UNIQA Group definiert ihren Risikoappetit 

auf Basis der Solvenzkapitalanforderung (Sol-

vency Capital Requirement, SCR). 

Die Berechnung der versicherungstechni-

schen Risiken innerhalb der Schaden- und Un-

fallversicherung erfolgt durch die Verwendung 

eines partiellen internen Modells. 

2019 wurde dieses Modell um die Marktrisi-

ken der österreichischen Gesellschaften erwei-

tert, der österreichischen Finanzmarktaufsicht 

zur Genehmigung vorgelegt und im November 

2019 bewilligt.  

Abbildung 14: Risikostrategie 

Die übrigen Risikokategorien werden nach dem Standardmodell nach Solvency II berechnet. Die interne Mindestkapitalisierung 

ist mit 135 Prozent für die UNIQA Group definiert. Die Zielkapitalisierung der Gruppe ist in einem Korridor von 155 Prozent bis 

190 Prozent definiert. Für Tochtergesellschaften gibt es ebenfalls eine interne Mindestkapitalisierung sowie eine untere Schranke 

für die Zielkapitalisierung. Diese werden für jede Gesellschaft auf Basis deren lokaler Erfordernisse festgelegt. 

Weitere Details können der Abbildung 15, Zielkapitalisierung der UNIQA Group entnommen werden. 

 

B.3.4 Risikomanagementprozess 

Group Risk Management definiert die Risikokatego-

rien, die im Fokus der Risikomanagementprozesse ste-

hen, und die Organisations- und Prozessstruktur, um ei-

nen transparenten und optimalen Risikomanagementpro-

zess zu gewährleisten. 

Der Risikomanagementprozess liefert regelmäßig In-

formationen zur Risikosituation und ermöglicht dem Top-

management die Setzung von Steuerungsmaßnahmen, 

um die langfristigen strategischen Ziele zu erreichen. Der 

Prozess konzentriert sich auf unternehmensrelevante Ri-

siken und ist für folgende Risikokategorien definiert: 

¶ Versicherungstechnisches Risiko (Schaden- und 

Unfallversicherung-, Kranken- und Lebensversiche-

rung) 

¶ Marktrisiko/Asset-Liability-Management-Risiko 

(ALM-Risiko) 

¶ Kreditrisiko/Ausfallrisiko 

¶ Liquiditätsrisiko 

¶ Konzentrationsrisiko 

¶ Strategisches Risiko 

¶ Reputationsrisiko 

¶ Operationelles Risiko 

¶ Ansteckungsrisiko (nur auf Gruppenebene relevant) 

¶ Emerging Risk 

Abbildung 15: Zielkapitalisierung der UNIQA Group 
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Für diese Risikokategorien werden im Rahmen eines konzernweit standardisierten Risikomanagementprozesses die Risiken 

regelmäßig identifiziert, bewertet und berichtet. Für die meisten oben erwähnten Risikokategorien sind Leitlinien implementiert, 

deren Ziel die Regulierung des Prozesses ist. 

Die Risikoidentifikation ist die Ausgangsbasis des Risikomanagementprozesses. Alle wesentlichen Risiken werden syste-

matisch erfasst und möglichst detailliert beschrieben. Um eine möglichst vollständige Risikoidentifikation durchzuführen, werden 

parallel unterschiedliche Ansätze angewendet und dazu alle Risikokategorien, Sparten/Bilanzabteilungen, Prozesse und Sys-

teme einbezogen. 

Die Risikokategorien Marktrisiko und versicherungstechnisches Risiko sowie das Ausfallrisiko werden im Rahmenwerk von 

UNIQA mittels quantitativer Verfahren entweder auf Basis des partiellen internen Modells bzw. des Standardansatzes von Sol-

vency II einer Bewertung unterzogen.  Weiters werden für die Ergebnisse aus dem Standardansatz Risikotreiber identifiziert und 

es wird analysiert, ob die Risikosituation angemessen reflektiert wird (im Einklang mit dem ORSA-Prozess). Alle anderen Risi-

kokategorien werden durch eigene Gefahrenszenarien quantitativ oder qualitativ bewertet. 

Im Rahmen des Limit- und Frühwarnsystems werden regelmäßig die Risikotragfähigkeit (die verfügbaren Eigenmittel auf 

IFRS-Basis und ökonomisches Eigenkapital) und das Kapitalerfordernis auf Basis der Risikosituation ermittelt und der Bede-

ckungsgrad abgeleitet. Werden kritische Bedeckungsgradschwellenwerte erreicht, wird ein klar definierter Prozess in Gang ge-

setzt. Dieser hat das Ziel, den Solvenzbedeckungsgrad wieder auf ein unkritisches Niveau zurückzuführen. 

Der Prozess für die Steuerung und Überwachung von Risiken fokussiert auf die kontinuierliche Überprüfung der Risikoum-

gebung und die Erfüllung der Risikostrategie. Der Prozess wird vom Risikomanager der UNIQA Group durchgeführt, der dabei 

vom Risikomanagementkomitee unterstützt wird. 

Nach der detaillierten Risikoanalyse und Überwachung wird im Rahmen der quartalsweisen Berichterstattung für jede Ge-

sellschaft der UNIQA Group sowie für die UNIQA Group eine Übersicht über die größten identifizierten Risiken erstellt. Alle 

Berichte haben dieselbe Struktur und geben einen Überblick über die Hauptrisikoindikatoren sowie die Risikotragfähigkeit, die 

Solvenzkapitalanforderung und das Risikoprofil.  

Neben der Bewertung nach Solvency II und VAG 2016 werden operationelle und andere wichtige Risiken laufend mittels 

Experteneinschätzungen evaluiert. 

B.3.5 Risikorelevante Komitees  

Eine Übersicht der Komitees wurde bereits in Kapitel B.1.2 präsentiert. 

Das Risikomanagementkomitee ist verantwortlich für die Steuerung des Risikoprofils und die damit verbundene Festlegung und 

Überwachung der Risikotragfähigkeit und -limits. 

Wie auf Ebene der UNIQA Group bildet auch in den Gesellschaften der UNIQA Group ein jeweiliges Risikomanagementko-

mitee ein zentrales Element in der Risikomanagementorganisation. Dieses Komitee ist verantwortlich für die Steuerung des 

Risikoprofils und die damit verbundene Festlegung und Überwachung der  Risikotragfähigkeit und ï limits. Die Gesellschaften 

der UNIQA Group berichten an das Risikomanagement der UNIQA Insurance Group AG, das eine effektive und rechtzeitige 

Berichterstattung der Risikomanagementinformationen sicherstellt sowie Risikolimits für die Gesellschaften vorbereitet und über-

wacht. 

B.3.6 Governance des partiellen internen Modells  

Die UNIQA Group wendet ein partielles internes Modell an, das die Risiken Nichtleben und Kranken nach Art der Nichtlebens-

versicherung und die Marktrisiken im Rahmen der Solvenzkapitalanforderung abdeckt. Das Modell wurde in zwei Phasen ent-

wickelt und dem Kollegium der Aufsichtsbehörden der UNIQA Group unter der Leitung der österreichischen Finanzmarktauf-

sichtsbehörde (FMA) zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung zur Verwendung des Modells für Risiken Nichtleben und 

Kranken nach Art der Nichtlebensversicherung wurde mit 14. November 2017 erteilt. Die Genehmigung zur Erweiterung des 

Modells um die Marktrisiken wurde von der FMA am 20. November 2019 erteilt. 

Das partielle interne Modell wird vom Group Risk Management auf Konzernebene entwickelt und gepflegt. Das Modell für Ri-

siken Nichtleben und Kranken nach Art der Nichtlebensversicherung wird innerhalb jedes UNIQA Versicherungsunternehmens 

implementiert und betrieben, das einen materiellen Bestand im Nichtlebensgeschäft schreibt. Seine Erweiterung um die Markt-

risiken betrifft die UNIQA Insurance Group AG als Einzelgesellschaft, die UNIQA Österreich Versicherungen AG und die UNIQA 

Group. Die allgemeine Methodik und die Annahmen werden innerhalb des Bereichs Group Risk Management auf Konzernebene 
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festgelegt und sind in der allgemeinen Modelldokumentation enthalten. Die für den Betrieb des Modells erforderlichen Annahmen 

und Expertenurteile werden in den jeweiligen UNIQA Versicherungsunternehmen festgelegt und dokumentiert. Auf jeder Ebene 

ist eine unabhängige Validierung des Modells gewährleistet. 

Die Kommunikation zum internen Modell ist Teil der Gremienstruktur der UNIQA Group mit unterschiedlich starker Beteiligung 

des Vorstands: 

¶ Internal Model Committee (Level-3-Komitee/keine regelmäßige Vorstands- oder Aufsichtsratsteilnahme): Dies ist ein tech-

nischer Ausschuss, mit dem Ziel die konzernweite Umsetzung der Model-Governance-Standards (z. B. Modelländerung) 

zu überwachen und Empfehlungen an den CFRO und das Group Risk Committee (z. B. aus der Modellvalidierung) zu 

geben. 

¶ Group Risk Committee (Level-2-Komitee/Vorsitz: CFRO): In diesem Gremium werden die Ergebnisse des internen Modells 

sowie wesentliche Modelländerungen auf Basis der Empfehlungen des Internal Model Committee verabschiedet. 

¶ Operations and Risk Committee (Level-1-Komitee/Teilnahme des gesamten Holding-Vorstands): In diesem Gremium wer-

den wichtige Entscheidungen hinsichtlich der Modell-Governance und des behördlichen Genehmigungsprozesses getroffen. 

Darüber hinaus werden in diesem Ausschuss Informationen zu den Ergebnissen des internen Modells gegeben. 

¶ Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat wird regelmäßig über die Ergebnisse des internen Modells und andere wichtige Themen in-

formiert (z. B. den behördlichen Genehmigungsprozess). 

Um die laufende Angemessenheit des internen Modells zu überwachen, werden innerhalb der UNIQA Group folgende Validie-

rungsaktivitäten durchgeführt: 

¶ Erstvalidierung/Revalidierung: Dabei handelt es sich um eine vollständige Validierung aller Teile des internen Modells mit 

dem Ziel, die Angemessenheit des Modells und seiner Methodik für das Risikoprofil der Gruppe zu überprüfen. 

¶ Laufende Validierung: Das Hauptziel der laufenden Validierung besteht darin, sicherzustellen, dass das Modell auf dem 

neuesten Stand und angemessen implementiert ist, ob es verwendet wird und wie vorgesehen funktioniert. Dies wird durch 

einen jªhrlichen Prozess sichergestellt, der die Bestªtigung des Modells durch den ĂModel Ownerñ und die Validierung durch 

einen unabhängigen Modellexperten umfasst. Die Grundlage für die Bewertung ist immer das aktuellste Modell einschließ-

lich Modelländerungen, die seit der letzten laufenden Validierung vorgenommen wurden. Da es sich bei der laufenden 

Validierung um einen iterativen Prozess handelt, ist es wichtig, dass die jährliche Validierung auf den Ergebnissen der 

vorherigen Validierung basiert. Dies bedeutet, dass die zuvor identifizierten Ergebnisse und Modellschwächen nach Ablauf 

einer angemessenen Zeit erneut ¿berpr¿ft werden, damit die identifizierten Schwachstellen vom ĂModel Ownerñ im Zeitver-

lauf verbessert werden können. Der Schwerpunkt liegt auf Teilen des Modells, die normalerweise während der Anwendung 

aktualisiert werden. 

Darüber hinaus können Ad-hoc-Validierungsaktivitäten aus dem vierteljährlichen Risikobewertungsprozess resultieren, mit dem 

überprüft werden soll, ob das interne Modell alle wesentlichen Risiken abdeckt und ob der Umfang angemessen ist. Darüber 

hinaus lösen Änderungen am internen Modell eine Ad-hoc-Validierung aus. 

Innerhalb der internen Modell-Governance gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Änderungen, außer dass man im 

Zuge der Einbettung des PIM-Marktrisikos in den Risikomanagementprozess das Internal Model Committee um die Agenden 

des Marktrisikos erweitert hat. 

B.3.7 Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurt eilung (ORSA) 

Der unternehmenseigene Prozess von UNIQA zur Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) ist vorausschauend und ein in-

tegrierter Bestandteil der Unternehmensstrategie sowie des Planungsprozesses ï gleichzeitig aber auch des gesamthaften Ri-

sikomanagementkonzepts. Die Ergebnisse des ORSA decken die folgenden Inhalte ab: 

¶ Angemessenheit der Risikokapitalrechnung: Prozess, Methodik, Angemessenheit und Abweichungen 

¶ Beurteilung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs (OSN): Prozess, Methodik, Eigenmittel, Risikokapitalbedarf, Stress und Szena-

rioanalysen, Risikominderung 
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¶ Beurteilung der kontinuierlichen Einhaltung der Solvenz-/Mindestkapitalanforderungen (SCR/MCR) und technischer Rück-

stellungen: Prozess, SCR-Projektion, Stress und Szenarioanalysen 

¶ Schlussfolgerungen und Maßnahmenplan 

¶  

Integration des ORSA-Prozesses 

Der ORSA-Prozess ist von erheblicher Bedeutung für die gesamte UNIQA Group. Es findet ein kontinuierlicher Austausch zwi-

schen dem ORSA- und den Risikomanagementprozessen, die für die ORSA relevanten Input liefern, statt. Das aktuelle Risi-

koprofil sowie jede materielle strategische Entscheidung werden im Rahmen der ORSA in einem Basis- und einem Stresssze-

nario betrachtet. Dies stellt ein effektives und effizientes Management der Risiken der UNIQA Group sicher und ist somit ein 

fundamentales Element für die Erfüllung aller regulatorischen Kapitalanforderungen (SCR und MCR) und des Gesamtsolvabili-

tätsbedarfs (interne Perspektive) sowohl momentan als auch über die gesamte Planungsperiode hinweg. Die nebenstehende 

Abbildung zeigt, wie die ORSA in den generellen Planungs- und Strategieprozess eingebunden ist. 

Als Referenzdatum für die UNIQA Group gilt der 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres. Dies stellt sicher, dass die ORSA 

aktuell ist und die Ergebnisse in den Strategie- und Planungsprozess 

sowie in die Spezifikation des Risiko- und Strategierahmenwerks für 

das Folgejahr miteinfließen können. Neben der jährlichen ORSA kön-

nen auch außerplanmäßige ORSA-Durchläufe stattfinden. Die UNIQA 

Group hat hierfür verschiedene Ereignisse definiert, die den Prozess 

der Beurteilung, ob eine außerplanmäßige ORSA benötigt wird, ansto-

ßen. Sobald ein auslösendes Ereignis stattfindet, werden der Vorstand 

der UNIQA Group und bei Bedarf der Vorstand der betroffenen Gesell-

schaft der UNIQA Group informiert. Der Bereich UNIQA Group Risk 

Management analysiert anschließend in Zusammenarbeit mit den Ri-

sikomanagementfunktionen der betroffenen Gesellschaften, ob eine 

außerplanmäßige ORSA durchgeführt werden muss. Das Ergebnis 

wird dem Vorstand in Form einer Empfehlung übermittelt, der dann ent-

scheidet, ob eine außerplanmäßige ORSA benötigt wird. 

 Abbildung 16: Strategie und Planungsprozess 

 

Der ORSA-Acht-Schritte-Ansatz 

Der ORSA-Prozess der UNIQA Group basiert auf einem Acht-Schritte-Ansatz, der zwischen dem UNIQA Group Risk Manage-

ment, der Gruppen-Risikomanagementfunktion sowie dem Vorstand der UNIQA Group integriert abläuft. Der ORSA-Acht-

Schritte-Ansatz der UNIQA Group im Detail:  

1. Risikoidentifikation, Festlegung von Methoden und Annahmen 

2. Durchführung der Risikobewertung 

3. Risikoprojektion (gemäß Planungshorizont) sowie Stress- und Szenarioanalysen 

4. Dokumentation und Erläuterung der durchgeführten Analysen 

5. Überprüfung von Maßnahmen zur Risikomitigation 

6. Laufende Überwachung des Risikoprofils 

7. Erstellung des ORSA-Berichts 

8. Festlegung von Risikolimits und Kapitalallokation 
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Der zuvor erläuterte ORSA-Acht-Schritte-Ansatz ist durch einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den verschie-

denen involvierten Parteien geprägt. Das UNIQA Group Risk Management ist somit nicht nur für die Konsolidierung der Ergeb-

nisse aus den verschiedenen Gesellschaften der UNIQA Group zuständig. Es unterstützt diese gleichzeitig in Form von Emp-

fehlungen und erhält selbst kontinuierlich Vorgaben und Input durch den Vorstand der UNIQA Group. Der Vorstand der UNIQA 

Group trägt die finale Verantwortung für die Freigabe der ORSA und diskutiert auch die Methoden und Annahmen für den ORSA-

Prozess mit dem Group Risk Management. Zudem trägt der Vorstand die Verantwortung für die Freigabe der ORSA-Ergebnisse, 

für die Umsetzung der Maßnahmen, die aus der ORSA abgeleitet werden, sowie für den ORSA-Bericht. Die Beteiligung des 

Vorstands der UNIQA Group stellt sicher, dass dieser stets über die Risikoposition der UNIQA Group und die daraus resultie-

renden Eigenkapitalanforderungen informiert ist. 

Risikoidentifikation  

Als Basis für einen vollständigen Risikomanagement- und ORSA-Prozess dient die Risikoidentifikation. Dieser Identifikations-

prozess deckt die Risikoexponierung betreffend alle Risikokategorien, wie in Kapitel C beschrieben, ab. Die Risiken werden vom 

entsprechenden Risikoeigner auf operativer Ebene für jede Gesellschaft der UNIQA Group identifiziert. Die Identifikation basiert 

auf Gesprächen mit verschiedenen Experten betreffend die Risiken. Dieser Identifikation folgt eine Analyse der einzelnen Pro-

zesse, die Risiken generieren. Die Risikoeigner werden auf Basis des Umfangs ihres Handlungsspielraums innerhalb der Ge-

sellschaft der UNIQA Group und der organisatorischen Struktur innerhalb der Gesellschaft ausgewählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Risikoidentifikation 
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Gesamtsolvabilitätsbedarf 

Der Gesamtsolvabilitätsbedarf (GSB) der UNIQA Group basiert auf der regulatorischen Solvenzkapitalanforderung (SCR) und 

stellt das konsolidierte Ergebnis aller Kapitalanforderungen dar. Für die jeweiligen Risiken werden Diversifikationseffekte nach 

der Solvency-II-Standardformel für die individuellen Risikomodule und Geschäftsbereiche, für die das Standardmodell verwen-

det wird, miteinbezogen. Die Bewertung der Risiken erfolgt anhand der folgenden Methoden: partielles internes Modell, Sol-

vencyȤII-Standardansatz oder qualitative Bewertung für nicht quantifizierbare Risiken. 

Kontinuierliche Erfüllung der Solvenzkapitalanforderungen  

Auf Basis von Projektionen stellt die UNIQA Group sicher, dass sie kontinuierlich die regulatorischen Kapitalanforderungen über 

die Geschäftsplanungsperiode und darüber hinaus sicherstellt. Aus diesem Grund werden die regulatorische Kapitalanforderung 

SCR, der GSB und die Eigenkapitalverfügbarkeit über die Planungsperiode von fünf Jahren projiziert. Zudem werden Stresstests 

durchgeführt, indem Szenarien und Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden. Diese Szenarioanalysen basieren auf möglichen 

zukünftigen Szenarien mit einem materiellen Einfluss auf die Eigenkapital- und/oder die Solvenzposition der UNIQA Group. 

Durch die Sensitivitätsanalyse wird der Einfluss auf individuelle Risikotreiber durch Szenariotests bewertet. Basierend auf dem 

verfügbaren Eigenkapital und dem Risikoappetit kann das gesamthafte Risikobudget der UNIQA Group ermittelt werden. 

 

B.4 INTERNES KONTROLLSYSTEM 

B.4.1 Übersicht über das interne Kontrollsystem 

Das interne Kontrollsystem (IKS) der UNIQA Group stellt die Reduktion der sekundären Risiken durch den Einsatz effektiver und 

effizienter Kontrollen sicher. Es werden klare Verantwortlichkeiten zugewiesen und die Qualität der Kontrollen inklusive der Do-

kumentation wird kontinuierlich verbessert. Gleichzeitig wird die Einhaltung der geltenden regulatorischen Vorschriften sicher-

gestellt. 

Grundlage ist der (neue) IKS-Standard der UNIQA Group, in dem die Mindestanforderungen hinsichtlich Organisation, Me-

thoden und Umfang definiert sind. Basierend darauf haben die lokalen Gesellschaften jeweils einen lokalen IKS-Standard im-

plementiert, sodass innerhalb der UNIQA Group ein einheitliches Vorgehen gesichert ist. 

Der IKS-Zyklus besteht aus den folgenden Schlüsselelementen: 

¶ Scoping: einmalige Identifikation und anschließend jährliche Überprüfung von Schlüsselrisiken pro Hauptprozess 

¶ Risk and Control Self-Assessment: einmalige Definition von Schlüsselkontrollen zur Reduktion der Schlüsselrisiken und in 

Folge jährliche Prüfung der Aktualität. Dokumentation der Kontrolldurchführung. Zumindest jährliche Evaluierung der Effek-

tivität und Effizienz der Schlüsselkontrollen. Beschreibung des verbleibenden Restrisikos, bei Bedarf Einsatz weiterer risi-

koreduzierender Maßnahmen 

¶ Monitoring: Beobachtung der Schlüsselrisiken und -kontrollen sowie allfälliger Maßnahmen 

¶ Reporting: dem Management werden zumindest jährlich übersichtliche IKS-Berichte zur Verfügung gestellt 

Die Basis für die Identifikation von Schlüsselrisiken ist der UNIQA Group Risikokatalog, der die folgenden Risikogruppen bein-

haltet: 

¶ Finanzielle Berichterstattung 

¶ Steuerliche Risiken 

¶ Rechtliche Risiken 

¶ Compliance-Risiken 

¶ Operationelle Risiken 

Der neue IKS-Standard wird seit Mitte 2019 in der UNIQA Group umgesetzt.  
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B.4.2 Compliance-Funktion 

Die Compliance-Funktion und ihre Aufgaben sowie ihre Zuständigkeiten wurden bereits in Kapitel B.1.3 beschrieben. 

B.5 FUNKTION DER INTERNEN REVISION 

Die Funktion der Internen Revision und ihre Aufgaben sowie ihre Zuständigkeiten wurden bereits in Kapitel B.1.3 beschrieben. 

B.6 VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE FUNKTION 

Die versicherungsmathematische (aktuarielle) Funktion und ihre Aufgaben sowie ihre Zuständigkeiten wurden bereits in Kapitel 

B.1.3 beschrieben. 

B.7 OUTSOURCING 

Gemäß Solvency II und VAG 2016 sind Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verpflichtet, das Thema Outsour-

cing in internen Richtlinien zu regeln. 

Der Holding-Vorstand hat die Group Outsourcing Policy erlassen. Die Group Outsourcing Policy gilt konzernweit, und alle 

(Rück-)Versicherungsgesellschaften der UNIQA Group sind verpflichtet, diese Policy umzusetzen. 

Insbesondere umfasst die Group Outsourcing Policy: 

¶ die rechtlichen Definitionen der Begriffe Outsourcing, Sub-Outsourcing sowie wichtiger und kritischer Funktionen und Akti-

vitäten 

¶ die Beurteilung, ob eine Vereinbarung ein Outsourcing gemäß Solvency II darstellt 

¶ das Verfahren zur Festlegung, ob es sich dabei um eine Auslagerung von wichtigen und kritischen Funktionen oder Tätig-

keiten handelt 

¶ Vertragsbausteine, die in die schriftliche Vereinbarung mit dem Dienstleister aufgenommen werden müssen ï unter Berück-

sichtigung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 festgelegten Anforderungen  

Pflichten für jedes Outsourcing 

Im Fall eines Outsourcings muss zwischen der (Rück-)Versicherungsgesellschaft der UNIQA Group und dem Dienstleister eine 

schriftliche Vereinbarung geschlossen werden (ĂOutsourcingvereinbarungñ), die insbesondere alle in der Group Outsourcing 

Policy enthaltenen Anforderungen klar aufführt. 

Pflichten im Fall eines Outsourcings kritischer oder wichtiger Funktionen oder Aktivitäten  

Im Fall des Outsourcings einer kritischen oder wichtigen Funktion oder Tätigkeit muss die (Rück-)Versicherungsgesellschaft 

zusätzlich zu den zuvor aufgezählten Pflichten vor Abschluss des entsprechenden Outsourcings die folgenden Pflichten erfüllen: 

Verträge, durch die kritische oder wichtige operative Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert werden, sind der FMA rechtzeitig 

vor der Auslagerung anzuzeigen. Sie bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die FMA, wenn der Dienstleister nicht ein 

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ist. Im Fall des Outsourcings von wichtigen und kritischen Funktionen oder 

Tätigkeiten ist eine Due-Diligence-Prüfung des Dienstleisters durchzuführen und Notfallpläne sind zu erstellen. 

Pflichten im Fall des Outsourcings einer Schlüsselfunktion 

Im Fall des Outsourcings einer Schlüsselfunktion sollte eine Person innerhalb der (RückȤ)Versicherungsgesellschaft gewählt 

werden, die insgesamt f¿r die ausgelagerte Schl¿sselfunktion verantwortlich ist (Ăf¿r die ausgelagerte Schl¿sselfunktion verant-

wortliche Personñ) und ¿ber die fachliche Qualifikation und die persºnliche Zuverlässigkeit sowie ausreichende Kenntnisse und 

Erfahrung hinsichtlich der ausgelagerten Schlüsselfunktion verfügt, um die Leistung und die Ergebnisse des Dienstleisters kri-

tisch zu prüfen. 
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Überwachung und Überprüfung der ausgelagerten Tätigkeit oder Fun ktion 

Um eine wirksame Kontrolle der ausgelagerten Tätigkeiten zu gewährleisten und die mit dem Outsourcing verbundenen Risiken 

zu bewältigen, ist die (Rück-)Versicherungsgesellschaft verpflichtet, zu beurteilen, ob der Dienstleister vertragsgemäß liefert. 

  

B.8 SONSTIGE ANGABEN 

Die UNIQA Group setzt bei der Ausgestaltung ihres Governance-Systems auf hohe Qualitätsstandards. Insbesondere die 

strenge Einhaltung des sogenannten ĂThree Lines of Defenceñ-Konzepts ist maßgeblich für eine klare Trennung von Zuständig-

keiten und Verantwortungen (siehe Kapitel B.3.2). 

Unterstrichen wird dies durch die Ausgestaltung eines umfassenden Komiteewesens, durch das der Holding-Vorstand die 

Governance- und Schlüsselfunktionen in strukturierter Form in die Entscheidungsfindung einbindet. 

Das Governance-System der UNIQA Group wird auf jährlicher Basis geprüft. 
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C Risikoprofil 

Die Solvenzkapitalanforderung der UNIQA Group wird unter Verwendung eines partiellen internen Modells gemäß § 182 ff Abs. 1 

VAG 2016 berechnet und ist die Summe aus folgenden drei Komponenten: 

¶ Basissolvenzkapitalanforderung (Basic Solvency Capital Requirement, BSCR) 

¶ Kapitalanforderung für operationelle Risiken 

¶ Anpassung durch risikomindernde Effekte 

 

 

Abbildung 18: Struktur der Solvenzkapitalanforderung 

Die BSCR errechnet sich durch die Aggregation der verschiedenen Risiko- und Subrisikomodule unter Berücksichtigung von 

Korrelationseffekten. Das zugrunde liegende Risikomaß ist der 99,5-Prozent-VaR (Value at Risk) über einen Zeithorizont von 

einem Jahr. 
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In die BSCR ist das Ergebnis des partiellen internen Modells integriert. Basis für die Integration ist die BSCR nach Solvency-II-

Standardformel. Eine detaillierte Beschreibung der Integrationsmethode des partiellen internen Modells ist in Kapitel E.4 zu 

finden. 

Zudem wird eine Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit freier Überschüsse vorgenommen. Die Summe aus der BSCR 

sowie der Kapitalanforderung für operationelles Risiko und Anpassungen für freie Überschüsse und latente Steuern ergibt die 

Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR). 

Alle Berechnungen zu den Risiko- und Subrisikomodulen sowie deren Aggregation basieren auf den gesetzlich definierten 

Methoden bzw. Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35. 

In der oben dargestellten Abbildung ist die Zusammensetzung der Risiko- und Subrisikomodule nach Solvency-II-Standard-

formel dargestellt. Die Module, die vom partiellen internen Modell abgedeckt werden, sind hervorgehoben. 

Die folgende Tabelle stellt das Risikoprofil und die Zusammensetzung der SCR per 31. Dezember 2019 der UNIQA Group 

dar. In der BSCR ist die Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit freier Überschüsse bereits berücksichtigt. 
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Tabelle 16: Übersicht über das Risikoprofil der UNIQA Group  



 

 

 

53 2019 / UNIQA GROUP 

Die folgende Abbildung stellt die Zusammensetzung der Solvenzkapitalanforderungen per 31. Dezember 2019 grafisch dar. 

 

Abbildung 19: Risikoprofil der UNIQA Group (in EUR Millionen) 

Aufgrund der Verwendung von Korrelationsmatrizen und der sich daraus ergebenden Diversifikationseffekte werden die im wei-

teren Verlauf des Berichts verwendeten Prozentangaben zum Anteil eines Risiko- oder Subrisikomoduls an einer Kapitalanfor-

derung auf Basis der Summe der jeweiligen Risiko- oder Subrisikomodule unter Berücksichtigung der Anpassung für die Ver-

lustausgleichsfähigkeit freier Überschüsse ermittelt. 

Der größte Risikotreiber der UNIQA Group ist das Marktrisiko mit einem Anteil von 64 Prozent an der BSCR unter Berück-

sichtigung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit freier Überschüsse. Die Relevanz des Marktrisikos ist durch den 

großen Bestand an Lebens- und Krankenversicherungen in der UNIQA Österreich Versicherungen AG gegeben. Die detaillierte 

Zusammensetzung der einzelnen Risikomodule wird in den nachfolgenden Subkapiteln beschrieben. 

Der größte Anteil an den versicherungstechnischen Risiken kann der Sparte Leben zugeordnet werden (15 Prozent an der 

BSCR unter Berücksichtigung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit freier Überschüsse). 

Die Solvenzquote liegt per 31. Dezember 2019 bei 221 Prozent und verdeutlicht, dass die UNIQA Group mit ausreichend 

Kapital ausgestattet ist. 
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C.1 VERSICHERUNGSTECHNISCHES RISIKO  

C.1.1 Risikobeschreibung 

Das versicherungstechnische Risiko setzt sich gemäß § 179 VAG 2016 aus den folgenden Risikomodulen zusammen: 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Leben 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Kranken 

Bei UNIQA werden das versicherungstechnische Risiko Nichtleben und das versicherungstechnische Risiko Kranken (nach Art 

der Nichtlebensversicherung) mit einem partiellen internen Modell (PIM) bewertet. Somit ergeben sich für die UNIQA Group 

folgende Bewertungskategorien: 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Leben 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung)  

Das versicherungstechnische Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) wird generell als das Ri-

siko des Verlusts oder nachteiliger Entwicklungen betreffend den Wert von Versicherungsverbindlichkeiten definiert. Es wird im 

Rahmen des partiellen internen Modells, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, in die folgenden Subrisikomodule unterteilt: 

 

Tabelle 17: Subrisikomodule versicherungstechnisches Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) 

Das Geschäftsrisiko wird gemeinsam mit dem Prämienrisiko simuliert und ausgewiesen. 

Versicherungstechnisches Risiko Leben 

Das versicherungstechnische Risiko Leben wird generell als das Risiko des Verlusts oder nachteiliger Entwicklungen betreffend 

den Wert von Versicherungsverbindlichkeiten definiert. Es wird im Rahmen des SCR-Modells, wie in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt, in die folgenden Subrisikomodule unterteilt: 

 

Tabelle 18: Subrisikomodule versicherungstechnisches Risiko Leben 
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Versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

Die Subrisikomodule orientieren sich an den bereits oben dargestellten Unterteilungen der Lebensversicherung, wobei gering-

fügige Abweichungen bestehen. 

C.1.2 Risikoexponierung 

Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) 

Der Anteil des Risikomoduls ĂVersicherungstechnisches Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversiche-

rung)ñ an der BSCR betrªgt 14 Prozent. In der folgenden Tabelle ist die Zusammensetzung des Risikomoduls ĂVersicherungs-

technisches Risiko Nichtlebenñ dargestellt. Das grºÇte Subrisikomodul ist das Prämienrisiko (inkl. Geschäftsrisiko). Dieses wird 

maÇgeblich durch den hohen Anteil an Versicherungen in der Sparte ĂFeuer- und andere Nichtlebensversicherungenñ gefolgt 

von ĂKraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungñ und ĂAllgemeine Haftpflichtversicherungñ getrieben. 

 

Tabelle 19: Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben 

  

Wie bereits eingangs erwähnt, stellt das Prämienrisiko (inkl. Geschäftsrisiko) den größten Anteil in der Nichtlebensversicherung 

mit 53 Prozent dar. Dieses wird wesentlich getrieben durch Schäden aus Naturkatstrophen. Das Reserverisiko ist im Wesentli-

chen getrieben durch das Abwicklungsrisiko in den hohen Reservebeständen der Haftpflichtversicherungen. 

Dadurch, dass die Gruppe in verschiedenen Ländern und Geschäftsfeldern aktiv ist, ist auch die Diversifikation auf einem 

signifikant hohen Niveau. 

Versicherungstechnisches Risiko Leben 

Der Anteil des Risikomoduls ĂVersicherungstechnisches Risiko Lebenñ an der BSCR beträgt 15 Prozent. Von den in Kapitel 

C.1.3 ĂRisikobewertungñ beschriebenen Schocks f¿r das Stornorisiko ist der Stornorückgang der relevante Schock im Jahr 2019. 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Zusammensetzung der Solvenzkapitalanforderungen des versicherungstechnischen 

Risikos Leben pro Subrisikomodul dargestellt. Die größten Risikotreiber des versicherungstechnischen Risikos Leben sind die 

Subrisikomodule Stornorisiko und Kostenrisiko. 

 

Tabelle 20: Versicherungstechnisches Risiko Leben 
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Versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

Wie bereits oben angeführt, teilt sich das versicherungstechnische Risiko Kranken wie folgt auf: 

¶ Risiko nach Art der Lebensversicherung, das Tarife umfasst, die aufgrund einer Klausel zeitnah in der Lage sind, durch 

Erhöhung oder Senkung der Versicherungsprämie auf Veränderungen der Rechnungsgrundlagen zu reagieren, sowie 

¶ Risiko nach Art der Nichtlebensversicherung, das Tarife der Unfallversicherung sowie kurzfristige Krankenversicherungen 

umfasst. 

Der Anteil des Risikomoduls ĂVersicherungstechnisches Risiko Krankenñ an der BSCR beträgt 3 Prozent. In der folgenden Ta-

belle wird die Zusammensetzung der Solvenzkapitalanforderungen des versicherungstechnischen Risikos Kranken pro Subrisi-

komodul dargestellt. Der einzige Risikotreiber des versicherungstechnischen Risikos Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

ist der Bestand der lokalen Gesellschaft der UNIQA Insurance Group AG in Österreich. Das kurzfristige Krankenversicherungs-

geschäft resultiert vor allem aus der Sparte Unfallversicherung. 

 

Tabelle 21: Versicherungstechnisches Risiko Kranken 

  

In der nachfolgenden Tabelle wird die Zusammensetzung des Subrisikomoduls versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach 

Art der Lebensversicherung) dargestellt. Die wesentlichen Risikotreiber für dieses Subrisikomodul sind das Invaliditäts- und 

Morbiditätsrisiko, das Sterblichkeitsrisiko sowie das Stornorisiko. 

 

Tabelle 22: Versicherungstechnisches Risiko Kranken nach Art der Lebensversicherung 

  

Der größte Schock des versicherungstechnischen Risikos Kranken (nach Art der Lebensversicherung) ist der Massenstorno-

schock. Das Szenario betrifft vor allem gut verlaufende und jüngere Bestände, weil hier erst geringere Altersrückstellungen 

angesammelt wurden. 

Das Sterblichkeitsrisiko hat ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf das versicherungstechnische Risiko, da durch eine 

erhöhte Sterblichkeit zukünftige Erträge geringer werden. Auch das Morbiditätsrisiko als wichtigste Leistung der Krankenversi-

cherung hat eine starke Auswirkung auf das versicherungstechnische Risiko. 
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C.1.3 Risikobewertung 

Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) 

Das versicherungstechnische Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) setzt sich aus den folgen-

den Subrisikomodulen zusammen: 

¶ Prämienrisiko 

¶ Reserverisiko 

¶ Geschäftsrisiko 

Das versicherungstechnische Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) wird auf Basis eines par-

tiellen internen Modells bewertet. Das Modell bildet das versicherungstechnische Ergebnis im nächsten Jahr ab und gibt eine 

ganze Verteilung von möglichen Realisierungen wieder. Die verwendeten Verteilungen und Parameter werden dabei aus unter-

nehmensinternen Daten nach anerkannten aktuariellen Methoden hergeleitet. 

Die Berechnung des versicherungstechnischen Risikos Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) be-

inhaltet auch unerwartete Verluste durch Neugeschäft, das innerhalb der nächsten zwölf Monate akquiriert wird. Eine Anrech-

nung des potenziellen Gewinns oder Verlusts durch dieses Neugeschäft in der ökonomischen Bilanz ist jedoch nicht vorgesehen. 

In der Modellierung des Prämienrisikos werden folgende Schadentypen modelliert: 

¶ Groß- und Größtschäden 

¶ Schäden aus Naturkatastrophen 

¶ Basisschäden 

Das Risiko aus Naturkatastrophen wird pro Bedrohung bewertet: Sturm, Erdbeben, Flut, Hagel, Frost und Schneedruck. Dabei 

kommen, sofern vorhanden, Modelle von externen Modellanbietern zum Einsatz. Bei Bedarf werden die entsprechenden Scha-

denverteilungen auch aus internen Daten ermittelt. 

Das Reserverisiko stellt das Risiko einer möglichen negativen Abwicklung der gehaltenen Schadenreserven dar. Die Simu-

lation erfolgt auf Basis eines Bootstrap-Ansatzes bzw. für gewisse Geschäftsfelder auch auf Basis einer Log-Normalverteilung, 

wobei die entsprechenden Parameter aus Schadendreiecken pro Sparte hergeleitet werden. 

Das Geschäftsrisiko deckt weitere Risiken des Geschäftsprozesses ab: 

¶ Risiko einer Schwankung im Prämienumsatz (z. B. aufgrund von Storno oder erhöhter Rabattierung) 

¶ Risiko einer Schwankung in den Kostenaufwänden: Provisionsaufwände sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung 

(z. B. aufgrund von Fehlplanung) 

Auch hierfür werden die entsprechenden Verteilungsannahmen und Parameter aus internen Daten hergeleitet. 

Die einzelnen Subrisikomodule werden pro Simulation über Korrelationsannahmen, die ebenfalls aus internen Daten herge-

leitet werden, zu einem gesamten versicherungstechnischen Ergebnis aggregiert. Das Prämienrisiko und das Geschäftsrisiko 

werden dabei gemeinsam simuliert und können nicht getrennt ausgewiesen werden. 

 

Tabelle 23: Verwendete Schocks pro Subrisikomodul 
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Versicherungstechnisches Risiko Leben 

Die Solvenzkapitalanforderung für das versicherungstechnische Risiko Leben und die Risikomitigation aus zukünftiger Gewinn-

beteiligung werden unter Anwendung der Risikofaktoren und Methoden, die im VAG 2016 im 8. Hauptstück 1. Abschnitt zum 

Modul ĂVersicherungstechnische Risikenñ beschrieben sind, berechnet. Die Solvenzkapitalanforderung pro Subrisikomodul wird 

aus der Veränderung der besten Schätzwerte für Verbindlichkeiten unter Schock abgeleitet. Eine exemplarische Darstellung des 

Ansatzes des ökonomischen Eigenkapitals ist in der folgenden Abbildung enthalten. 

 

Abbildung 20: Darstellung des Ansatzes des ökonomischen Eigenkapitals für versicherungstechnische Risiken 

  

Im Rahmen des Ansatzes des ökonomischen Eigenkapitals werden die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Schocks pro 

Subrisikomodul angewendet und darauf basierend der Nettovermºgenswert (auch ĂNet Asset Valueñ oder ºkonomisches Eigen-

kapital genannt) bestimmt. 

Für die Bestimmung der Solvenzkapitalanforderung für das versicherungstechnische Risiko Leben werden die Ergebnisse 

der Subrisikomodule unter Verwendung der Korrelationsfaktoren, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 beschrieben 

sind, aggregiert. 

Für die Berechnung des Stornorisikos werden nur die Szenarien gewählt, die erhöhend auf den besten Schätzwert wirken 

(z. B. Annahme, dass Stornoquoten fallen bzw. steigen oder Annahme eines Massenstornos). 

 

Tabelle 24: Verwendete Schocks pro Subrisikomodul 
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Versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

Bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung des versicherungstechnischen Risikos Kranken wird zwischen den im Rah-

men der Definition bereits genannten zwei Arten unterschieden: 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

¶ Versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) 

Die Solvenzkapitalanforderung für das versicherungstechnische Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) wird unter 

der Anwendung der Risikofaktoren und Methoden, die im VAG 2016 im 8. Hauptst¿ck 1. Abschnitt zum Submodul ĂVersiche-

rungstechnisches Risikoñ beschrieben sind, berechnet. Die Solvenzkapitalanforderung pro Subrisikomodul wird aus der Verªn-

derung der besten Schätzwerte für garantierte Leistungen unter Schock abgeleitet. 

Für die Berechnung des Stornorisikos werden nur die Szenarien verwendet, die erhöhend auf den besten Schätzwert wirken. 

Für das versicherungstechnische Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) werden die Ergebnisse der Subrisi-

komodule unter Verwendung der Korrelationsfaktoren aus der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 aggregiert. 

Für das Katastrophenrisiko der Krankenversicherung werden drei Stressszenarien gerechnet. Ein Szenario beinhaltet das 

Massenunfallrisiko, außerdem ist das Konzentrationsrisiko für Unfälle zu berechnen, und schließlich gibt es ein Pandemiesze-

nario. Die Ergebnisse dieser drei Szenarien werden zu einem gemeinsamen Katastrophenrisiko korreliert. 

 

Tabelle 25: Verwendete Schocks pro Subrisikomodul 

C.1.4 Risikokonzentration 

Im versicherungstechnischen Risiko treten Risikokonzentrationen vorwiegend für das versicherungstechnische Risiko Nichtle-

ben auf. Diese werden in diesem Kapitel erläutert. 

Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben 

Die Risikokonzentration im versicherungstechnischen Risiko Nichtleben resultiert daraus, dass die UNIQA Group in verschiede-

nen aneinandergrenzenden Ländern tätig ist. Durch einheitliche Richtlinien und Standards wird sichergestellt, dass die lokalen 

Gesellschaften der UNIQA Group über umfassende Risikomanagementprozesse und Risikominderungsmaßnahmen verfügen 

und die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, auf ein geringes Maß reduziert werden. Auf Gruppenebene der UNIQA Group 

muss jedoch die Summe der Risiken, die sich aus einer Vielzahl von lokalen Gesellschaften zusammensetzt, betrachtet werden. 

Das wesentliche Konzentrationsrisiko ist das Naturkatastrophenrisiko, dabei insbesondere die Naturgefahren Sturm, Hagel, 

Überschwemmung und Erdbeben. All diese Naturgefahren besitzen das Potenzial, auf eine geografisch große Fläche einzuwir-

ken. Durch die geografische Konzentration der UNIQA Group auf den Bereich Zentral- und Osteuropa kann eine solche Natur-

gefahr mehrere UNIQA Gesellschaften zeitgleich betreffen. Ein konkretes Beispiel für solch ein Szenario ist eine mögliche Flut 

entlang des Flusses Donau, die eine Vielzahl der lokalen Gesellschaften der UNIQA Group treffen könnte. 
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Diese Art des Katastrophenrisikos wird gemessen, indem Modelle für Naturkatastrophen von verschiedenen externen Anbietern 

verwendet werden. Um den exakten Einfluss von länderübergreifenden Ereignissen zu messen, werden die gleichen Modelle in 

allen lokalen Gesellschaften der UNIQA Group eingesetzt. Dies führt dazu, dass auf Gruppenebene der UNIQA Insurance Group 

AG ein Gesamtbild über den Einfluss von Katastrophen erstellt werden kann. 

Basierend auf den Ergebnissen dieser Modelle, werden entsprechende Risikomanagementmaßnahmen ergriffen. Die we-

sentlichsten Risikominderungsmaßnahmen sind entsprechende Leitlinien für das Underwriting (z. B. kein Verkauf einer Flutver-

sicherung für Gebäude in der sogenannten roten Zone) sowie der Kauf von ausreichend Rückversicherungsschutz, um mögliche 

konzernweite Konzentrationen abzudecken. Dies geschieht vor allem in Anbetracht des Zeitraums für die Abdeckung von po-

tenziellen Naturkatastrophen. 

C.1.5 Risikominderung 

Versicherungstechnisches Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung)  

Die wesentliche Risikominderungstechnik in Bezug auf das Zeichnungsrisiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebens-

versicherung) der UNIQA Group ist die Rückversicherung. Diese wird ergänzend zur Verringerung der Ergebnisvolatilität als 

Kapital- und Risikosteuerungsinstrument und als Ersatz für Risikokapital genutzt. Für die UNIQA Group dient die UNIQA Re AG 

als interner Rückversicherer. Die UNIQA Re AG verantwortet, koordiniert und gestaltet die internen und externen Rückversiche-

rungsbeziehungen und trägt zur Optimierung des Risikokapitaleinsatzes bei. Diese Struktur erlaubt es, unter anderem Risiken 

intern auszubalancieren ebenso wie wirksamen Retrozessionsschutz zu erwerben, und ist somit von zentraler Bedeutung für 

die Risikostrategie der UNIQA Group. Die Organisation und der Erwerb von Rückversicherungsschutz dienen der Steuerung 

des erforderlichen Risikokapitals. 

Die Einrichtung und der Erwerb von externem Rückversicherungsschutz (Retrozession) sind von großer Bedeutung für die 

Verringerung des erforderlichen Risikokapitals und den nachhaltigen Ausgleich der Volatilität des versicherungstechnischen 

Ergebnisses der UNIQA Group. Dies wird sichergestellt, indem für jede Klasse bzw. jeden Vertrag eine Wirksamkeitsanalyse 

des Rückversicherungsschutzes durchgeführt werden muss. 

Die Wirksamkeit der für das Geschäft der Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) beschriebenen 

Risikominderungstechniken wird im Rahmen des partiellen internen Modells überwacht. Eine quantifizierte Messung des Rück-

versicherungsschutzes erfolgt durch Kennzahlen wie die risikogewichtete Rentabilität (auch RoRAC bzw. Return on Risk Ad-

justed Capital genannt) sowie den wirtschaftlichen Mehrwert (auch EVA bzw. Economic Value Added genannt) sowohl vor als 

auch nach Abzug des Rückversicherungsschutzes. 

Die Steigerung der Rentabilität des Nichtlebensportfolios der UNIQA Group mit einem besonderen Fokus auf die UNIQA 

¥sterreich Versicherungen AG ist ein Teil der ĂUNIQA 2.0ñ-Strategie und trägt ebenfalls zur Risikomitigation bei. UNIQA 2.0 

definiert eine Langzeitstrategie bis zum Jahr 2020 und schärft den Fokus auf das Kerngeschäft. Dabei gelten vor allem ein 

gezielter laufender Bestandsmanagementprozess sowie eine konsistente Prüfung der Tarife als essenzielle Bestandteile. Letz-

teres ist eine entscheidende Voraussetzung für die Berechnung und den Vertrieb risikoangepasster Prämien. 

Versicherungstechnisches Risiko Leben 

Im Rahmen der Lebensversicherung sind die wesentlichen Risikominderungstechniken die Anpassung von zukünftigen Gewinn-

beteiligungen bzw. eine entsprechende Prämienanpassung sowie der Abschluss von Rückversicherungen, die unter Einhaltung 

gesetzlicher und vertraglicher Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sind essenziell für die zugrunde 

liegenden Risikomodelle und beinhalten detaillierte Angaben und Regelungen, insbesondere in Bezug auf die Gewinnbeteiligung. 

In der Praxis unterstützt profitables Neugeschäft die Risikotragfähigkeit des Altbestands, wobei sorgfältige Risikoselektion (z. B. 

Gesundheitschecks) und vorsichtig gewählte Rechnungsgrundlagen bei der Prämienberechnung wesentliche Eckpfeiler in der 

Produktgestaltung darstellen. Eingeschlossene Prämienanpassungsklauseln erhöhen das Risikominderungspotenzial, insbe-

sondere für den Risiko- und den Berufsunfähigkeitsbestand. 

Die Risikominderungstechniken lassen sich kurz in die folgenden strategischen Kategorien einteilen: 

¶ Managementregeln: Die Festlegung der Gewinnbeteiligung wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen derart gewählt, 

dass eine dauerhafte Übererfüllung der gesetzlichen Mindestbeiträge gewährleistet werden kann. Dies bedeutetet insbe-

sondere für den österreichischen Lebensversicherungsbestand das Halten von Puffern in der Rückstellung für 
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Gewinnbeteiligung zur Aufrechterhaltung von Anpassungsmöglichkeiten, um unvorhergesehenen Verlustszenarien entge-

genwirken zu können. 

¶ Rentabilität des Neugeschäfts: Geplante neue Produkte müssen Profitabilitätstests bestehen, die neben der Nachhaltigkeit 

im Erwartungswert auch Ansprüchen an das Risikoprofil gerecht werden müssen. 

¶ Laufender Bestandsmanagementprozess: Dieser Prozess ermöglicht es, nicht rentable Segmente zu identifizieren und auf 

mögliche Maßnahmen hinzuweisen, um auf diese nicht rentablen Segmente zu reagieren. Dabei wird zwischen dem Be-

standswert und dem Neugeschäftswert unterschieden. 

¶ Nutzung der Rückversicherung: Die Organisation und der Kauf externer Rückversicherungen bieten wesentliche Vorteile 

für die Optimierung und Steuerung des benötigten Risikokapitals. In Abhängigkeit von der Planung der Solvenzkapital-

anforderungen, die im Rahmen der Erstellung der Risikostrategie definiert werden, wird die Höhe des Risikotransfers an 

die UNIQA Re AG, Schweiz, sowie an externe Retrozessionäre definiert. 

¶ Die Wirksamkeit der für das Lebensgeschäft beschriebenen Risikominderungstechniken wird laufend überwacht. Eine 

quantifizierte Messung erfolgt durch die Kennzahlen Embedded Value und New Business Value bzw. New Business Margin. 

Versicherungstechnisches Risiko Kranken (nach Art der Lebensversicherung) 

Analog zur Lebensversicherung sind auch hier die wesentlichen Risikominderungstechniken die Anpassung von zukünftigen 

Gewinnbeteiligungen bzw. eine entsprechende Prämienanpassung, die unter Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Rah-

menbedingungen durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sind essenziell für die zugrunde liegenden Risikomodelle und bein-

halten detaillierte Angaben und Regelungen insbesondere in Bezug auf die Gewinnbeteiligung. Weiters sind auch hier in der 

Praxis klassische Risikominderungstechniken von Relevanz. Diese umfassen für die Krankenversicherung: 

¶ die vorsichtige Festsetzung des Rechnungszinses auf einem Niveau, das langfristig verdient werden kann; 

¶ eine Risikoselektion, das heißt eine gezielte Vorauswahl von Interessenten für Krankenversicherungsprodukte, wie zum 

Beispiel durch Gesundheitschecks; 

¶ die sorgfältige Auswahl der Ausscheidewahrscheinlichkeiten (Tod und Storno), um ausreichende Prämien für die zu erwar-

tenden Leistungen zu bekommen; 

¶ die Berücksichtigung von Prämienanpassungsklauseln in verschiedenen Krankenversicherungsprodukten, um bei Verän-

derungen der Rechnungsgrundlagen die Prämien entsprechend den Veränderungen der Erwartungswerte anpassen zu 

können. 

Neben diesen klassischen Risikominderungstechniken ist vor allem ein laufender Bestandsmanagementprozess etabliert. 

Dieser wird jährlich durchgeführt, indem die Notwendigkeiten von Tarifanpassungen ermittelt und bewertet werden. 

Die Wirksamkeit der für das Krankengeschäft beschriebenen Risikominderungstechniken wird mittels Gegenüberstellungen 

von rechnungsmäßigen und tatsächlichen Leistungen sowie mit Deckungsbeitragsrechnungen beurteilt. 

Eine quantifizierte Messung erfolgt außerdem durch Kennzahlen, wie dem Embedded Value sowie dem New Business Value 

bzw. der New Business Margin. 

C.1.6 Stress- und Sensitivitätsanalysen 

Für das versicherungstechnische Risiko aller Bilanzabteilungen wird ein Rückgang der Stornoraten um 10 Prozent angenommen. 

Ein solches Szenario würde zu einer Reduktion der Solvenzquote um -2 Prozent auf 219 Prozent führen. 

Für das versicherungstechnische Risiko Nichtleben und Kranken (nach Art der Nichtlebensversicherung) wurde zusätzlich 

das Risiko eines Erdbebens als eine wesentliche Sensitivität identifiziert. Hierfür wird ein Erdbeben mit Epizentrum in Österreich 

mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 250 Jahren angenommen. Ein solches Erdbeben würde zu einer Reduktion der 

Solvenzquote um -1 Prozent auf 220 Prozent führen. 
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C.2 MARKTRISIKO  

C.2.1 Risikobeschreibung 

Das Marktrisiko misst gemäß § 179 VAG 2016 jenes Risiko, das sich aus Schwankungen von Marktpreisen von Finanzinstru-

menten ergibt, die den Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beeinflussen. UNIQA hat im letzten Jahr die Erweiterung 

des partiellen internen Modells um das Modul Marktrisiko von der Finanzmarktaufsicht genehmigt bekommen und misst somit 

das Marktrisiko nun mit einem internen Modell. Das Marktrisiko wird, wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, in die folgen-

den Subrisikomodule unterteilt:  

 

Tabelle 26: Subrisikomodule Marktrisiko 

C.2.2 Risikoexponierung 

Das Risikomodul Marktrisiko stellt aufgrund des langlebigen Personenversicherungsgeschäfts die größte Risikoposition dar. Die 

folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung des SCR für das Risikomodul Marktrisiko. Die größten Risiken liegen 

aktuell im Zins- und Credit-Spread-Risiko. Das aggregierte Kapitalerfordernis ist, aufgrund der Tatsache, dass extreme Schocks 

für einzelne Marktrisiken in der Regel nicht simultan auftreten, geringer als die Summe der Erfordernisse für die einzelnen 

Subrisikomodule (Diversifikation). 

 

Tabelle 27: SCR-Marktrisiko  

C.2.3 Risikobewertung 

Die UNIQA Group berechnet das Marktrisiko mithilfe des entsprechenden Moduls ihres partiellen internen Modells. Die Abbil-

dung des Marktrisikos erfolgt gemäß der Projektion von Gewinnen und Verlusten aufgrund stochastischer Schwankungen der 

einzelnen Marktrisikotreiber ins nächste Jahr. Die Risikotreiber werden mithilfe einer errechneten Korrelationsmatrix aggregiert 

simuliert, wobei die historischen Zeitreihen der einzelnen Marktparameter sowie ihre Korrelationen untereinander aus externen 

Datenquellen wie auch aus internen Daten berechnet werden. Der Einfluss auf die ökonomischen Eigenmittel wird in jedem 

stochastischen Szenario ermittelt. Die entsprechende Risikokennzahl gibt den Verlust im Fall eines 200-Jahr-Ereignisses an, 

sie ist somit gleich dem 99,5-prozentigen Value at Risk der entstehenden stochastischen Verteilung des Verlusts an Eigenmitteln. 

Neben der Kennzahl für das gesamte diversifizierte Marktrisiko werden darüber hinaus folgende Subrisikomodule ausgewiesen: 

¶ Zinsrisiko 

¶ Aktienrisiko 

¶ Immobilienrisiko 

¶ Credit-Spread-Risiko 




























































































































































